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Alle potenziellen Autoren möchten wir noch einmal daran erinnern, 
dass sie uns Themenvorschläge und Artikel aus dem Bereich des 
Medienjournalismus einreichen können. Am einfachsten geschieht 
dies per E-Mail oder über das entsprechende Kontaktformular auf  
www.journalistenblatt.de.

Schließlich finden Sie auf unserem Webauftritt unter anderem ein 
Archiv mit allen bisherigen Ausgaben, welche Sie bei Interesse 
ganz bequem nachbestellen können, soweit vorrätig. Abgerundet 
wird die Sammlung durch eine Indexierung mit entsprechender 
Auffindefunktion.

Und nun rein ins Lesevergnügen.
Ihre Redaktion des journalistenblatt

Liebe Kollegen,
zehn Jahre nach seinem ersten Erscheinen präsentieren wir Ihnen das 
journalistenblatt im neuen Format. Es erscheint in Zukunft nicht 
mehr als Beileger des Medienmagazins NITRO, bei deren Redaktion 
wir uns für die hervorragende Zusammenarbeit bedanken, sondern 
als eigenständige Publikation. Ebenso wie der Inhalt verdoppelt sich 
die Zahl der Ausgaben auf vier pro Jahr. Der Leitgedanke der Redak-
tion bleibt gleich: Was Journalisten wissen müssen.

Das journalistenblatt greift Themen auf, die für Medienmacher 
von Bedeutung sind.

Geändert hat sich das Ausgabeformat. Ab diesem Titel erscheint die 
Zeitschrift digital als E-Paper sowie im speicherfreundlichen PDF-
Format. Sie können in Zukunft das aktuelle ebenso wie alle bishe-
rigen Magazine unter www.journalistenblatt.de lesen, durch-
blättern, speichern und kommentieren. Wenn Sie eine aktuelle 
E-Mail-Adresse in der Geschäftsstelle hinterlegt haben, informieren 
wir Sie an jedem Erscheinungstag automatisch.
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 ?   Tilo, Du bist im Februar 2013 mit Jung 
& Naiv – Politik für Desinteressierte auf You-
Tube gestartet. Sollte Dein Interviewportal 
aber nicht besser Jung und Provokant hei-
ßen?
  !   Wieso? Ich stelle junge und naive Fra-
gen. Wenn sich jemand provoziert fühlt, ist 
das sein Problem.
 ?   Es gibt Journalisten, die bezeichnen 
Dich als unverfroren, respektlos, penetrant, 
hartnäckig, unverschämt. Welche dieser 
Jacken ziehst Du Dir an?
  !   Wahrscheinlich alle. Ich will nicht be-
quem sein.
 ?   Was verbindest Du mit der Bezeich-
nung Qualitätsmedien?
  !   Wenig. Die Qualitätsmedien sind für 
mich die alten Medien, die sich einbilden, 
nur sie böten Qualität. Doch ob jemand 
Qualität liefert, liegt für mich im Auge des 
Betrachters. Das muss nicht der Spiegel, die 
FAZ, das öffentlich-rechtliche Fernsehen 
oder das Radio sein. Auch wir können unse-
ren Zuschauern Qualitätsjournalismus bie-
ten. In der Regel liefern die, die sich Qua-
litätsjournalisten nennen, immer mehr 
Quantitätsjournalismus, den sie als Qua-
litätsjournalismus verkaufen. Nicht jede 
neue Information, nicht jedes neues Politik-
erzitat ist eine Nachricht.
 ?   Was liest, hörst oder siehst Du am Mor-
gen, um Dir einen Überblick über die aktu-
elle Nachrichtenlage zu verschaffen?
  !   Ich informiere mich sehr viel über Twit-
ter, lese dort, was die Leute, die ich für rele-
vant halte, twittern. Ab und zu lese ich auch 
den dpa-Ticker, weil dort vieles über die Ar-
beit der Bundesregierung gemeldet wird, 
was für meinen Job wichtig ist. Ich infor-

miere mich nicht über Google-Schlagzeilen 
oder Nachrichtenplattformen. 
 ?   Du bist also nicht an der Meinung ande-
rer Medien interessiert, sondern an relevan-
ten Infos und Fakten?
  !   Eine Meinung versuche ich mir allein 
zu bilden, dafür brauche ich nicht die Mei-
nung der Qualitätsjournalisten.
 ?   Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat 
2014 im Feuilleton ein ausführliches Inter-
view abgedruckt, das Du mit dem Enthül-
lungsjournalisten Glenn Greenwald geführt 
hast. War das für Dich ein Ritterschlag – die 
FAZ gibt einem YouTuber so eine Plattform? 
  !   Das Interview lief zuerst im Fernsehen 
auf joiz in gekürzter Fassung. Am nächsten 
Tag druckte es die FAZ ab. Gleichzeitig ha-
ben wir das ungekürzte Gespräch auf You-
tube veröffentlicht. Für diese Chance, dass 
Passagen des Interviews mit Glenn auch in 
der FAZ zu lesen waren, bin ich Frank Schirr-
macher noch heute sehr dankbar. 
 ?   Also doch ein Ritterschlag? 
 !   Vielleicht. Ich fand es konsequent, dass 
die FAZ neue Wege ging, als das Thema Ge-
heimdienste und Glenn Greenwald, der für 
den Guardian die Snowden-Dokumente 

aufarbeitet, relevant wurde. Frank Schirrma-
cher erkannte das und gab uns die Chance, 
das Interview auch in der FAZ abzudrucken. 
Ein Ritterschlag war für mich eher die No-
minierung zum Deutschen Fernsehpreis. 
Damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet, 
umso mehr hat es mich erfreut. 
 ?   Du bekamst schon ein Jahr, nachdem 
Du mit Jung & Naiv gestartet bist, dafür den 
Grimme Online Award. Wie erklärst Du Dir 
diese Turbo-Auszeichnung*?
  !   Offenbar gibt es immer noch wenige 
junge Journalisten, die mit Medien anders 
umgehen. Oder sie trauen sich nicht, neue 
Wege zu gehen und eigene Ideen umzu-
setzen. Es fehlt vielen auch an Ausdauer, 
denn oft kommt der Zuspruch für neue 
Projekte schleppend. Der schnelle Erfolg ist 
die Ausnahme. Vielleicht ist der Jury aufge-
fallen, dass ich mich trotzdem traue. 
 ?   Hat Dir der Grimme Online Award Türen 
geöffnet?
  !   Nicht wirklich. Ich erwähne den Preis 
zwar ab und zu in meinen Interviewanfra-
gen und merke auch, dass das manche be-
eindruckt, aber viele eben nicht. 
 ?   Wenn Du in Deinen Interviews Minis-
tern, Parteivorsitzenden und Regierenden – 
jung und natürlich völlig naiv – auf den 
Zahn fühlst, kannst Du da jedweden Wider-

Tilo Jung erreicht mit seinem YouTube-Kanal Jung & Naiv – Politik für Desinteressierte, Millionenklicks. 
Davon träumen die klassischen Medien. 
Er ist 30 Jahre alt, Mitglied der Bundespressekonferenz und einer der bekanntesten YouTuber in der 
politischen Berichterstattung Deutschlands. Ohne jede Berührungsangst interviewt er Bundes- und 
EU-Politiker, Regierungssprecher, Minister, Staatssekretäre, Parteivorsitzende, Diplomaten und bringt 
viele mit seinen naiven Fragen in Erklärungsnot. Kompromisslos sendet er, was seine Interviewpartner 
sagen und lehnt Autorisierungen grundsätzlich ab. Die, die mit ihm reden, müssen also wissen,  
worauf sie sich einlassen.

 Wer meint, Jung & Naiv oder  
 Tilo Jung seien dumm,  
 ist in eine Falle getappt.  
 Die Sendung heißt Jung & Naiv,  
 und schon im Namen ist der  
 ganze Anspruch enthalten. 

* �Aus der Begründung der Jury: Das grenzen-
übergreifende Konzept von „Jung & Naiv“ 
belegt, wie man im heutigen Newsge-
schäft mit aktuellen Themen, geringen Mit-
teln und hohem persönlichen Einsatz den 
Spagat vom Bottom-up- zum Top-down-
Medium schaffen kann. Und damit gleich-
zeitig in Web, Print und TV relevante Inhalte 
vermittelt.Fo
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spruch Deinerseits oder Empörung über 
das Gesagte unterdrücken? 
  !   Ich empöre mich und kritisiere lau-
fend – allerdings durch die Blume. Der Zu-
schauer merkt meist, dass ich mit meinen 
Fragen ein Ziel verfolge oder auf eine ganz 
bestimmte Antwort warte – und die Ge-
sprächspartner merken das natürlich auch. 
Im Interview mit Kanzleramtsminister Peter 
Altmaier war es zum Beispiel in den ers-
ten 30 bis 40 Minuten so, dass er mir und 
der Öffentlichkeit erklären sollte, was über-
haupt sein Job ist, welche Aufgaben er hat. 
In der letzten halben Stunde ging es des-

halb um den BND, ausländische Geheim-
dienste, Edward Snowden und Drohnen-
morde. Natürlich war mir klar, dass Altmaier 
dazu nicht viel sagen wird, aber die meis-
ten Journalisten fragen erst gar nicht da-
nach, weil sie sowieso wissen, dass er sol-
che Fragen nicht beantwortet. Keine 
Antwort ist oft auch entlarvend.
 ?   Dürfen Deine Interviewten denn schon 
vor dem offiziellen Sendetermin mal drauf 
gucken?
  !   Auf keinen Fall. Das ist eine absolut 
deutsche Unart. Jung & Naiv sendet vom 
ersten Hallo bis zum letzten Wort das ge-
samte Gespräch in voller Länge. Es wird 
nichts geschnitten, deshalb kann es auch 

keine Diskussionen 
geben.
 ?   Kurz vor der 
Bundespressekon-
ferenz im Septem-
ber 2015, das Mik-
rofon war schon 
an, lästerte der Sprecher des Auswärti-
gen Amtes, Schäfer, gemeinsam mit Regie-
rungssprecher Seibert über Deinen rosa 
Pullover, dessen Farbe Seibert immerhin 

„lebensbejahend“ fand. Comedian Oliver 
Polak teilte in der Welt so aus: „Ich glaube, 
Du bist einfach nur, ähm, wie soll ich sagen, 
sehr, ähm, wie war das Wort nochmal, ah 
ja – dumm.“ Wie gehst Du mit solchen Be-
leidigungen um?
 !   Mit Humor. Solche Aussagen sagen viel 
mehr über die Leute selbst aus als über 
mich. Wer meint, Jung & Naiv oder Tilo Jung 
seien dumm, ist in eine Falle getappt. Die 
Sendung heißt Jung & Naiv, und schon im 
Namen ist der ganze Anspruch enthal-
ten. Ich stelle naive Fragen, die natürlich 
manchmal als dumm rüberkommen. An-
dere finden, dass ich keinen Journalismus 
mache. Was für ein Vorwurf, da könnten sie 
auch eine Comedy-Serie kritisieren, weil sie 
lustig ist. 
 ?   Und wie kommst Du mit Regierungs-
sprecher Seibert sonst so klar?
  !   Mein 63. Interview führte ich mit 
ihm, da war ich aber noch nicht Mitglied 
der Bundespressekonferenz und Seibert 
dachte damals wohl noch, dass Internet 
und twitter irgendwie cool wären. Wir ha-
ben uns prima verstanden. 
 ?   Und jetzt nicht mehr?
  !   Ich glaube, er hat durch mein Mitwir-
ken in der Bundespressekonferenz (BPK) 
für Jung & Naiv oder mich inzwischen nicht 

mehr so viel übrig. Dabei war es Seibert, 
der mich auf die Idee brachte, Mitglied der 
BPK zu werden. Er erzählte mir im besag-
ten Interview 63, dass die Regierung drei-
mal pro Woche in die BPK geht und sich 
dort den Fragen der Journalisten stellt und 
ich könne dort auch Mitglied werden. Viel-
leicht ärgert er sich heute, dass er mir den 
Tipp gegeben hat. 
 ?   Nervst Du denn dort ständig mit provo-
kanten Fragen?
 !   Klar. Und nicht nur die Politiker und de-
ren Sprecher, sondern auch einige Journa-
listenkollegen. Doch das gehört für mich 
dazu, das macht mir nichts aus.
 ?   Beschreib doch mal die Atmosphäre in 
der BPK, die zwischen den Journalisten und 
den Politikern herrscht.
  !   Abgeklärt. Geschäftsmäßig. Journalis-
ten brauchen Zitate von Politikern für ihren 
nächsten Beitrag, Politiker brauchen Jour-
nalisten als Überbringer ihrer Botschaften 
ans Volk. 
 ?   Fragt keiner mal kritisch nach – so wie 
Du?
  !   Natürlich, viele. Aber ich sehe sel-
ten, dass sich das in den Nachrichten nie-
derschlägt. Wir machen Journalismus an-
ders, stellen unsere Interviews und die 
BPK eins zu eins ins Netz. Phoenix schnei-
det auch alles mit und könnte die BPK zum 
Beispiel abends senden. Ich bin überzeugt, 
die Leute würden das einschalten, Jung & 
Naiv ist ja das beste Beispiel dafür. Aber die 

Alexa O`Brien forscht zum Thema Nationale Sicherheit. 

Ihre Arbeiten wurden in Vice News, The Cairo Review of Global Affairs, 

Wächter Großbritannien, Salon, The Daily Beast, sowie in der BBC und 

im ZDF veröffentlicht.

Glenn Greenwald, US-amerikanischer Journalist, Blogger, Schriftsteller und Rechtsanwalt. Weltweite Bekanntheit erlangte Greenwald, als er die von Edward Snowden im Jahr 2013 übermittelten Dokumente zum streng geheimen NSA-Überwachungsprogramm  PRISMA aufbereitete und Anfang Juni 2013 in der britischen Tageszeitung  The Guardian zusammen mit einem Interview Snowdens veröffentlichte.

 Ich informiere mich fast  
 ausschließlich über Twitter,  
 lese dort, was die Leute, die  
 ich für relevant halte, twittern. 
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Sender machen alles wie immer und wun-
dern sich, dass sie weniger Erfolg haben. 
 ?   Wer guckt sich denn Deine Interviews 
lieber an: Interessierte oder Desinteres-
sierte?
 !   Die Zahlen auf Facebook oder die Klick-
zahlen auf YouTube belegen das eindeu-
tig. Einerseits gucken mir intelligente Men-
schen beim Fragen zu, weil sie das Format 
spannend finden. Andererseits sitzen auch 
die weniger interessierten User von Anfang 
bis Ende vor dem Monitor und lassen sich 
von mir mitnehmen. 
 ?   Bei wem zum Beispiel?
  !   Das Interview mit Bodo Ramelow, Mi-
nisterpräsident von Thüringen, dauerte an-
derthalb Stunden und 60 Prozent der Zu-
schauer sahen es sich bis zum Ende an. 
Davon träumen die Öffentlich-Rechtlichen 
bestimmt und auch manche Privatsender.

 ?   Kommentieren die User 
bei YouTube oder Facebook 
Deine Interviews?
 !   Ohne Ende und von allen  
Seiten. Häufig leider auch 
mit rechter Hetze! Solche Ein-
träge löschen wir sofort. 
 ?   Wie viele Interviews hast Du in den ver-
gangenen drei Jahren geführt? 
 !   253. 
 ?   Wie viele haben zugeguckt?
  !   Bei Youtube liegen die Aufrufe bei 
etwa zehn Millionen, dort haben wir über 
60 000 Abonnenten. Bei Facebook sind wir 
in der Regel auf dem gleichen Niveau mit 
der Tagesschau, Extra3 und der Heute Show 
und erreichen wöchentlich im Schnitt vier 
bis fünf Millionen Menschen auf Facebook. 
Im Sommer 2015 waren es sogar neun 
Millionen. 

 ?   Wen möchtest Du unbedingt mal inter-
viewen?
  !   Merkel, Obama und Putin. Alle drei zu-
sammen.
 ?   Kannst Du von Deiner Arbeit leben?
 !   Ja, durch das Crowdfunding immer bes-
ser. Im Abspann eines jeden Interviews sind 
alle User aufgezählt, die unsere Arbeit mit 
mehr als 20 Euro unterstützt haben. Im De-
zember waren es zum Beispiel über 500. �

DAS GESPRÄCH FÜHRTEN  
BET TINA SCHELLONG-LAMMEL UND 
HEIDE-ULRIKE WENDT

Peter Altmaier, Bundesminister für besondere Aufgaben und 
Chef des Bundeskanzleramtes im Kabinett Merkel III.

Jacob „Jake“ Appelbaum ist ein US-amerikanischer 

Internetaktivist und Spezialist für Computersicherheit.  

Er ist Entwickler und Fürsprecher des Anonymisierungsnetzwerks Tor  

und technischer Berater der Freedom of the Press Foundation.

Sahra Wagenknecht,  Fraktionsvorsitzende der Partei  

DIE LINKE im Deutschen Bundestag.

Barbara Anne Hendricks, Bundesministerin für Umwelt, Natur-schutz, Bau und Reaktorsicherheit im Kabinett Merkel III.
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 ?   Es gibt für Sie mehrere Bezeichnun-
gen, Herr Beckedahl: Chefredakteur, Netz-
pionier, Unternehmer, Journalist oder 
Blogger. Wie sehen Sie sich selbst?
  !   Als Journalist, Chefredakteur und Blogger.
 ?   Sie befassen sich seit Jahren mit dem 
Bloggen und haben 2002 netzpolitik.org 
gegründet. Warum?
  !   Es gab zwei Auslöser. Der erste war der 
Weltgipfel zur Informationsgesellschaft, 
den die UNO zum Thema Internet im Jahr 

2002 und 2005 veranstaltete. Ich bin 2002 
zu dieser Konferenz gefahren – mit einem 
Schlafsack, weil ich mir in Genf kein Hotel-
zimmer leisten konnte. Dort begann ich, 
den Blog Bagpacking to world politics zu 
schreiben und über die Konferenz zu be-
richten. Außerdem gab es eine Kampagne 
gegen Software-Patente auf EU-Ebene. 
Ich habe im Europaparlament ausprobiert, 
wie Lobbying funktioniert. Im Jahr 2004 
startete ich die jetzige Version von netz­
politik.org, die im Laufe der Jahre zuneh-
mend journalistischer wurde.
 ?   Wie hat sich in den vergangenen zehn 
Jahren das journalistische oder politische 
Bloggen verändert?
  !   Es gibt in Deutschland sehr wenige po-
litische Blogger. Es gibt zwar genug politi-
sche Berichterstattung in fast allen Medien, 
aber politische Blogger gibt es eher an den 
linken und rechten politischen Rändern.
 ?   Sehen Journalisten der klassischen Me-
dien Blogger inzwischen als Konkurrenz? 
  !   Diese Konkurrenz gibt es meiner Mei-
nung nach nicht. Viele Journalisten, die mit 

Blogs experimentierten, gingen später zu 
klassischen Medien, um dort Innovations-
prozesse in Gang zu bringen und die On-
line-Aktivitäten auszubauen.
 ?   Das haben wir bei unseren Recherchen 
zum Schwerpunkt Blogger aber ganz an-
ders gehört. 
  !   Ich beschäftige mich auf netzpolitik.org  
mit politischem Journalismus. Wir können 
natürlich darüber diskutieren, ob das frü-
her schon Journalismus war oder erst jetzt 

Journalismus ist oder ob das nicht immer 
ein und dasselbe war, jetzt aber in einem 
anderen Medium erscheint, nämlich in ei-
nem Blog.
 ?   Wo würden Sie sich mit Ihrem Blog 
netzpolitik.org einordnen?
  !   Wir sind eine Mischung aus NGO und 
Medium. Wir machen Journalismus aus ei-
ner bestimmten Haltung heraus, stehen 
für digitale Grundrechte ein und vertreten 
die Öffentlichkeit.
 ?   Akzeptieren Institutionen, Organisatio-
nen oder Verbände Politikblogger wie Sie 
als Journalisten? 

  !   Das ändert sich gerade radikal. Ich 
brauchte zum Beispiel jahrelang keinen 
Presseausweis und konnte überall frei be-
richten, außer von der Popkomm, dort ver-
langte die Pressestelle eine Redaktionsbe-
scheinigung. 2014 ließ ich mir dann einen 
Presseausweis ausstellen, weil mir der 
Bundestag die Jahresakkreditierung ver-
weigerte.
 ?   Warum?
  !   Es ging dabei um Sicherheitsaspekte 

und nicht darum, Blogger aus dem Parla-
ment herauszuhalten. Ich erfuhr von der 
Pressestelle, dass sie an Jahreshausaus-
weisen sparen sollten – und damit ha-
ben sie bei den Bloggern begonnen. Es 
ist bei Bloggern offenbar leichter, den Rot-
stift anzusetzen, als bei den Kollegen des 
Spiegel oder anderer etablierter Medien. Es 
zeigte sich, dass die Regularien nicht mehr 
zeitgemäß sind. Wir als Blogger haben 
aber die gleichen Grundrechte und müs-
sen somit dieselben Zugangsmöglichkei-
ten erhalten.
 ?   Im Grundgesetz steht nichts von 
Presseausweisen, sondern dass jeder be-
richten darf.
  !   Genau. Absurd war in meinem Fall, dass 
ich jahrelang als Gast an Ausschuss-Sit-
zungen teilnahm. Das hätte ich auch wei-
ter so gehalten, aber auf der Gästetribüne 
wurden Laptops plötzlich untersagt, wäh-
rend die Kollegen auf der Pressetribüne 
ihre Computer weiterhin benutzen durf-
ten. Deshalb habe ich die Jahresakkreditie-
rung beantragt, bekam sie aber erst nach 

Markus Beckedahl ist der Gründer von netzpolitik.org, einer Plattform für digitale Freiheitsrechte. 
Der Blog thematisiert wichtige Aspekte rund um das Internet, die Gesellschaft und die Politik und 
will Orientierung geben, wie sich die Bürger mithilfe des Netzes für digitale Freiheiten und eine 
offene Gesellschaft engagieren können. 

Markus Beckedahl versteht seinen Blog als journalistisches Angebot. Die aktuelle Version 
von netzpolitik.org ist seit mehr als zehn Jahren online. Ein Gespräch mit dem Netzpionier über 
die Akzeptanz von Bloggern als Journalisten, die Finanzierung seines politischen Blogs und die 
Vorratsdatenspeicherung.

DIGITALE FREIHEITS RECHTE FÜR ALLE!

 Es ist offenbar leichter,  
 bei  Bloggern den Rotstift  
 anzusetzen, als bei den  
 Kollegen des Spiegel oder  
 anderer etablierter Medien. 
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  !   Unser Team besteht zur Zeit aus zwei 
Politikwissenschaftlern, zwei Informatikern, 
zwei Praktikanten und mir. Buchhaltung, 
Personalwesen und Administration nut-
zen wir von Newthinking auf unserer Büro
etage.
 ?   Wie viele lesen netzpolitik.org?
  !   Es sind ungefähr 1,5 Millionen Besucher 
im Monat.
 ?   Wie beurteilen Sie die neuen Gesetzes-
vorschläge zur Vorratsdatenspeicherung? 
  !   Wir sind klar dagegen! Wir veröffent-
lichten in den letzten zehn Jahren auf netz­
politik.org etwa 1 500 Beiträge zur Vorrats-
datenspeicherung, und ich meine, dass wir 
bei diesem Thema wirkliche Experten sind. 
Zwei unserer Kollegen haben ihre Doktor-
arbeiten zur Vorratsdatenspeicherung ge-
schrieben. Wir bekamen zu diesem heiklen 
Thema sogar ein geheimes Papier zuge-
spielt, das wir selbstverständlich öffentlich 
machten.

DAS GESPRÄCH FÜHRTE  
BETTINA SCHELLONG-LAMMEL 

langen Diskussionen über meinen Status – 
Blogger oder Journalist oder beides.
 ?   Sie sind jetzt zehn Jahre erfolgreicher 
Politikblogger. Wie finanziert sich ein sol-
ches Medium im Netz?
  !   Gut. Wir machten im vergangenen Jahr 
etwa 250.000 Euro Umsatz, davon etwa 
180.000 Euro Spenden. 
 ?   Finanziert sich der Blog auch über eine 
Paywall? 
  !   Das habe ich mit meinen Kollegen und 
unserer Community diskutiert und wir ent-
schieden uns dagegen. Wir orientierten 
uns stattdessen an der taz, die Erfahrun-
gen mit Leserfinanzierung hat. Inzwischen 
sind wir, was die Spenden unserer Leser 
betrifft, erfolgreicher als die taz.
 ?   Wie sieht es mit Werbung aus? 
  !   Für Werbung sind wir zu speziell und 
zu klein, um attraktiv für Media-Agenturen 
zu sein.
 ?   Wie viele Kollegen braucht ein Blog 
wie netzpolitik.org? 
  !   Im Moment sind wir sieben. 
 ?   Alles Journalisten?

Markus Beckedahl gründete 2004 den 
Blog netzpolitik.org und bloggt seitdem 
über Politik in der digitalen Gesellschaft. 
Sein Blog zählt zu den reichweitenstärksten 
Blogs im deutschsprachigen Raum und 
wurde mehrfach ausgezeichnet. Markus 
Beckedahl ist Mitbegründer der re:publika, 
der größten Internetkonferenz in Europa, 
die seit 2007 jedes Jahr in Berlin stattfindet. 
Er saß bis 2013 als Sachverständiger in der 
Enquete-Kommission des Deutschen 
Bundestages zu „Internet und digitale 
Gesellschaft“ und ist Mitglied des 
Medienrates der Medienanstalt Berlin-
Brandenburg sowie Mitglied der deutschen 
UNESCO-Kommission. Als Public-Project-
Lead von Creative Commons Deutschland 
kümmert er sich um die Öffentlichkeitsar­
beit der offenen Lizenzen, dazu setzt er sich 
als Vorsitzender des Digitale Gesellschaft e. V. 
für Informationsfreiheiten ein.
www.netzpolitik.org
www.newthinking.org

DIGITALE FREIHEITS RECHTE FÜR ALLE!
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 ?   Übermedien – was bedeutet das: Du 
berichtest über Medien oder Du stehst 
über Medien?
  !   Übermedien bedeutet: Wir berichten 
über Medien. Wer möchte, kann da natür-
lich noch ein bisschen mehr hineininter-
pretieren. Aber nein, so größenwahnsinnig 
bin ich dann doch nicht. Wir berichten über 
Medien, Punkt!
 ?   Wer sind denn wir?
  !   Boris Rosenkranz und ich. Wir beide 
sind Übermedien, wir haben uns das alles 
ausgedacht. Unser Plan ist natürlich, wenn 
alles gut läuft, viele Leute bei uns zu be-
schäftigen.
 ?   Die Zeit nennt Dich den Journalistenflüs-
terer. Kannst Du mit diesem Titel etwas an-
fangen?
  !   Weiß ich nicht. Ich habe ein bisschen 
gefremdelt beim Lesen, denn was der Bei-
trag beschreibt, ist ziemlich das Gegen-
teil von dem, was wir wollen. Die These 
des Textes, wenn ich ihn richtig verstan-

den habe, ist: Die Einzigen, die sich wirk-
lich für differenzierte Medienkritik interes-
sieren, sind Journalisten und damit auch 
die Einzigen, die bereit sind, dafür zu zah-
len. Ich hoffe, der Autor hat unrecht, denn 
wir möchten keinen neuen Branchen-
dienst auf den Markt bringen, sondern vor 
allem Leser, Zuhörer, Zuschauer erreichen, 
die kritisch mit den Medien umgehen und 
mehr über Hintergründe erfahren möch-
ten. Ich hoffe, dass sich genug Leute fin-
den, die für diese Informationen Geld aus-
geben.
 ?   Pferdeflüsterer sind ja eigentlich dazu 
da, kranken Tieren zu helfen, wieder auf die 
Beine zu kommen. Als Journalistenflüsterer 
hieße das, Du müsstest armen geschunde-
nen Journalisten ins Ohr flüstern: Ihr seid ei-
gentlich toll.
  !   Wenn damit gemeint ist, dass wir Me-
dien kritisieren sollten, um sie dadurch bes-
ser zu machen – warum nicht. Ich würde 
mir dieses Etikett jetzt aber trotzdem sehr 

ungerne anheften. Das hat so was von 
Wunderheiler.
 ?   Außerdem liegt Dir das Flüstern ja eh 
nicht so.
  !   Im Moment liegt mir das Leise aber 
mehr als das Laute, denn in den Medien 
gibt es nichts anderes mehr, und auch die 
Medienkritik ist total überdreht. Da halte ich 
mich gerne mal zurück, will nicht noch zu-
sätzlich provozieren.
 ?   Bildblog, Krautreporter, Niggemeier-Blog, 
jetzt Übermedien: Bist Du einer, der sich im-
mer neu erfindet? Oder willst Du mit neuen 
Ideen auf die veränderten Zeiten reagieren?
 !   Ich glaube, beides. Also Bildblog war der 
Beginn von allem. Nach etwa sechs Jahren 
hatte ich dann aber das Gefühl: Okay, das 
reicht, ich habe alles gesagt. An Mats Schö-
nauer, der den Bildblog jetzt macht, kann 
man das sehr gut beobachten: Der bringt 
noch eine frische Wut mit. Der schlägt die 
Bild auf und stöhnt: NEIN! Das kann doch 
nicht wahr sein! Diese Wut hatte ich nach 

Die neue Medienkritik-Website von Stefan Niggemeier und seinem Kompagnon Boris Rosenkranz 
ist Anfang 2016 gestartet. Ganz wichtig: Website, nicht Blog. Niggemeier und Rosenkranz wollen mit 
Übermedien.de die Medienkritik zum Fulltimejob machen und verkaufen Abos zu 3,99 Euro pro Monat. 
Stefan Niggemeier spricht über zu viel Meinung in den Medien, über seinen Tunnelblick und den 
Wunsch, von Übermedien gut leben zu können.
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zehn Jahren nicht mehr, sondern einen 
richtigen Widerwillen, mich mit diesem 
Mist zu beschäftigen.
 ?   Und wie lief es bei den Krautreportern?
 !   Krautreporter war für mich der erste Ver-
such, mich mit dieser Idee von Paid Con-
tent auseinanderzusetzen. Schon ein hal-
bes Jahr, bevor Sebastian Esser auf mich zu 
kam, hatte ich überlegt, wie ich mit mei-
nem Blog Geld verdienen kann. Die Krautre­
porter-Idee gefiel mir auch sehr gut, und ich 
war bereit, sie gemeinsam mit anderen aus-
zuprobieren. Das hat für mich aber so nicht 
funktioniert, denn jeder machte sein Ding, 
es entstand keine redaktionelle Einheit, 
und die Leser sind daraus auch nicht richtig 
schlau geworden. Ich habe dabei trotzdem 
viel gelernt und versuche eben jetzt, mein 
eigenes Ding zu machen.
 ?   Im Januar ging Übermedien an den Start. 
Wie ist es denn angelaufen?
 !   Ganz gut, aber für Statistiken ist es noch 
zu früh. Auf jeden Fall steigt die Zahl der 
Abonnenten, es gibt eine Reihe von Beiträ-
gen, die eine hohe Aufmerksamkeit erzie-
len und uns bekannt machen.
 ?   Wie viel kostet ein Abo?
  !   3,99 Euro im Monat, und es ist jeder-
zeit kündbar. Wir legen großen Wert dar-
auf, dass die Nutzer nur angenehme Erfah-
rungen mit uns machen und nicht Verträge 

abschließen, aus denen sie nicht so einfach 
wieder herauskommen.
 ?   Übermedien gibt ja im Moment noch 
vor allem über sich selbst Auskunft. Das 
Gespräch, das Du mit Giovanni di Lorenzo 
geführt hast, feiert MEEDIA als Glanzstück 
bei Übermedien, als großes Meta-Meta-In-
terview über Medienkritik im Allgemeinen 
und Niggemeier im Speziellen. Geht’s auch 
eine Nummer kleiner?
  !   Im Moment scheinen wir alle ein biss-
chen zwischen den Stühlen zu sitzen. Mir 
geht es jedenfalls so, denn die harsche Kritik 
an allen Medien halte ich für derart übertrie-
ben, dass ich an manchen Stellen auch eher 
zum Medienverteidiger als zum Medien
kritiker tendiere.
 ?   Wer sind denn Deiner Meinung nach zu 
scharfe Kritiker?
  !   Tichy in Tichys Einblick oder Wolfgang 
Herles zum Beispiel. Natürlich gibt es wirk-
lich viel zu kritisieren bei der ARD und dem 
ZDF, aber zurzeit heißt es ja nur noch: „Al-
les wird vorgegeben“, „Es gibt Denkver-
bote“, „Es gab schriftliche Anweisungen“. 
Ich finde diese Kritik an den Medien über-
trieben, behalte aber nichtsdestotrotz mei-
nen kritischen Blick auf die aktuelle Bericht-
erstattung. Viel schlimmer finde ich diese 
Facebook-Welt, wo sich Leute aus drei 
Quellen zusammensuchen, was ihre eigene 

Meinung bestätigt. Da konfrontiert einen 
das Fernsehen noch viel mehr mit Tatsa-
chen, die nicht ins eigene Weltbild passen, 
mit denen man sich aber auseinanderset-
zen muss.
 ?   Bist Du der Meinung, wir haben im Jour-
nalismus zu viele Meinungen und zu wenig 
Fakten? 

 !   Ja, und ich glaube, es gibt auch zu viele 
gefühlte Fakten. Wir glauben zu wissen, wie 
irgendwas ist. Aber wer weiß es denn wirk-
lich? Mir scheint, es gibt derzeit gar keine 
Übereinstimmung mehr darüber, was über-
haupt passiert. 
 ?   Augstein und Tichy sind ja ein Parade-
beispiel dafür…
 !   Oder schauen wir uns mal die ganze Auf-
regung um die AfD an, die ernsthaft darüber 

 Wir machen Medienkritik und  
 sind nicht Teil eines Verlags  
 und haben deswegen  
 auch keine blinden Flecken und  
 keine Berührungsängste. 
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nachdenkt, ob und wann man auf Flücht-
linge an der Grenze schießen müsste. Ich 
kann nachvollziehen, dass die Leute sich da-
rüber empören. Aber, ehrlich gesagt, finde 
ich die Leute angenehmer, die sagen: Wir 
dröseln jetzt mal ganz in Ruhe die Rechts-
lage auseinander, und schauen, ob über-
haupt geschossen werden darf. Ich glaube, 
wir brauchen mehr denn je eine nüchterne 
Betrachtung der Fakten, gerade was die AfD 
betrifft. Die FAZ zum Beispiel hat das in die-
sem Punkt gut und besonnen erklärt.
 ?   In den letzten Wochen ist ja einiges 
über Dich geschrieben worden. Bisher sei  
Medienkritik Dein Thema gewesen, jetzt 
wollt ihr mit Übermedien aber auch die posi-
tiven Seiten des Lebens beleuchten. Kommst 
Du da nicht in die gefährliche Nähe von PR?
  !   Das wollen wir auf keinen Fall. Wir wol-
len nur mehr thematisieren, wenn wir auf 
tollen Journalismus stoßen. Es gibt ja bei-
spielsweise nicht nur Schrott im Fernsehen. 
Bisher haben mir Leute wie Giovanni di Lo-
renzo vorgeworfen, dass ich einen Tunnel-
blick habe und nur das Misslungene sehe. 
Ehrlich gesagt, ist da was dran. Wer mei-
nen Blog gelesen und sich daran orientiert 
hat, konnte sich nur eine Meinung bilden 
über die Medien in Deutschland: Alles nur 
furchtbar! Ich glaube zwar, dass Überme­
dien kritisch sein wird, was ich auch normal 
finde, weil es halt Journalismus ist. Aber wir 
wollen versuchen, den Blick zu weiten.
 ?   Kritik wird aber eher gelesen als positive 
Berichterstattung. 
 !   Jein. Ich merke das, wenn ich auf Twitter 
ein Hörspiel oder einen Film oder ein Buch 
empfehle – das kommt an bei den Leuten. 
Oder wenn Peter Breuer für uns über Zeit-
schriften schreibt, die er gut findet. 
 ?   Die Zeit hat über Dich geschrieben: 

„Nachdem sich Journalisten jetzt jahrelang 
von Niggemeier heimgesucht gefühlt ha-
ben, können sie jetzt dafür bezahlen, dass 
er ihre Eitelkeiten bedient.“ Das ist schon 
ziemlich harter Tobak, oder?
  !   Dazu kann ich nur sagen: Wir machen 
Medienkritik und sind nicht Teil eines Ver-
lags und haben deswegen auch keine blin-
den Flecken und keine Berührungsängste. 
Wir kritisieren und loben so, wie wir es für 
richtig halten – und völlig unabhängig!
 ?   Wen beobachtest Du denn im Moment 
in den Medien mit Wohlwollen?
 !   Wohlwollen ist ein großes Wort.
 ?   Oder mit Sachlichkeit.
 !   Ich habe ein ganz zwiespältiges Verhält-
nis zur Zeit. Ich finde die Art, wie Die Zeit 
sich verkauft, schrecklich. Ich finde ganz 

viele Dinge in der Zeit merkwürdig. Ich 
finde aber jede Woche so viele gute Ge-
schichten, so tolle Recherchen, so kluge 
Gedanken darin, dass ich sie immer wie-
der lese. Ich habe wirklich das Gefühl, darin 
steckt echt ein Pfund guter Journalismus. 
 ?   Und wo siehst Du Probleme?
 !   Focus Online sehe ich mit großer Sorge.
 ?   Warum?
 !   Weil die eigentlich noch blinder als Bild 
den Klicks hinterherlaufen. Ich habe bei Fo­
cus Online wirklich das Gefühl, denen ist al-
les egal, solange es geklickt wird. Ich glaube, 
selbst Bild hat da ein anderes Selbstver-
ständnis. Ich will jetzt gar nicht Bild vertei-
digen, aber ich denke, dass Bild im Zweifel 
die Dinge wirklich recherchiert oder sich 
eigene Gedanken zum jeweiligen Thema 
macht. Bei Focus Online ist es nur eine 
große Verwurstungsmaschine: Aus all dem, 
was alle anderen machen, das rauszusu-
chen und es so zu präsentieren, dass es be-
sinnungslos Klick macht.
 ?   Wo siehst Du Dich in einem Jahr mit 
Übermedien? Im Tessin?
 !   Nein. Ich bin letztens schon mal gefragt 
worden, ob ich nicht glaube, dass Leute mir 
vorwerfen, dass ich jetzt nur noch Geld ver-
dienen will. Übermedien ist nicht der Weg, 
reich zu werden. Aber toll wäre es natür-
lich tatsächlich, wenn wir ein paar tausend 
Abonnenten gewinnen könnten und damit 
die Möglichkeit hätten, ein paar Leute zu 
beschäftigen. Mit einem stabilen Etat könn-
ten wir uns auch mal eine Recherche oder 
eine Reise leisten, mit der eigenen Kamera 
irgendwohin gehen und ganz besondere 
Dinge machen. Das wäre das Tollste, ja.

 ?   Du bist jetzt Unternehmer und Journa-
list. Schlagen da zwei Herzen in deiner Brust?
  !   Ja, aber ich glaube, ich bin viel zu sehr 
Journalist. Ich bin mit Sascha Lobo be-
freundet, der mich immer wieder drängt: 
Ihr müsst jetzt aber mal an eurem Marke-
ting arbeiten und die Werbetrommel rüh-
ren. Ich weiß, dass er Recht hat, und denke 
dann trotzdem zuerst an Inhalte. Ich bin ei-
gentlich kein Unternehmer. Im Moment ist 
es Learning by Doing und Trial and Error.
 ?   Habt ihr denn so viel auf der hohen 
Kante, dass ihr euch Zeit nehmen könnt?

  !   Nein, aber wir brauchen ja auch nicht 
viel. Erst mal müssen wir die Miete fürs 
Büro bezahlen können. Für die Kamera und 
Technik haben wir auch ein bisschen Geld 
ausgegeben und sind da in Vorleistung ge-
gangen, aber ehrlich gesagt kostet das ja al-
les viel weniger als früher – ich glaube, das 
kriegen wir hin.�

DAS GESPRÄCH FÜHRTEN  
BET TINA SCHELLONG-LAMMEL UND 
HEIDE-ULRIKE WENDT

 Bei Focus Online habe ich  
 wirklich das Gefühl, denen ist  
 alles egal, solange es geklickt  
 wird. Selbst Bild hat da ein  
 anderes Selbstverständnis,  
 glaube ich. 

Übermedien-Gründer Stefan Niggemeier und Boris Rosenkranz (links)
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www.hamburger-stiftung.de

Ihre Spende ist steuerlich absetzbar.

Jetzt 

informieren &

spenden
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BIC: HASPDEHHXXX, IBAN: DE 5320 0505 5010 2225 0359

Seit drei Jahrzehnten rettet die

Hamburger Stiftung für politisch Verfolgte

mutige Menschen wie Farida Nekzad -

Stipendiatin in 2015.

Für die Einladung eines verfolgten Journalisten 

in 2016 brauchen wir Ihre Unterstützung!

Hierbleiben?
„Nein! Meine Arbeit gehört   

der Zukunft Afghanistans!“

Farida Nekzad, Journalistin aus Kabul



 J ede Woche erneut Stunden am Te-
lefon zu verbringen, um potenzielle 
Kunden zu pitchen, raubt eine 

Menge Zeit und Nerven. Den Rest des Ta-
ges steht Ihr Telefon still. Niemand ruft Sie 
an, um Sie für eine Story zu engagieren. 
Mit der Zeit sinkt die Motivation und da-
mit auch automatisch die Qualität der Sto-
ries. Selbstzweifel und der Verlust der Pas-
sion des Schreibens sind oftmals die Folge. 

Ein schleichender Prozess, der früher 
oder später dazu führen wird, dass Sie Ih-
ren Job an den Nagel hängen. Nicht un-
bedingt, weil Sie keine Freude mehr daran 
haben, sondern weil Ihr Wunschberuf Sie 
nicht ernährt. 

Sie stellen sich immer wieder die Frage, 
wie Ihre Kollegen an all die Aufträge kom-
men. Was machen denn die anders, als Sie 
selbst? Warum steht deren Telefon niemals 
still? Warum bekommen Ihre Mitbewerber 
soviel Aufträge, dass sie sogar welche ab-
geben müssen? 

Fünf Gründe, warum Sie als frei
beruflicher Journalist einen Blog 
haben müssen:

 1. Er ist Ihre Werbetafel für künftige  
 Auftraggeber/Arbeitgeber 

Ein Blog ist schon lange nicht mehr ein 
Tagebuch von gelangweilten Teenagern, 
die ihre Herz-Schmerz-Geschichten der 
Welt mitteilen möchten. Heute betreiben 
Multimillionen-Dollar Unternehmen profes-
sionelle Blogs.

Und auch für freiberufliche Journalis-
ten stellt ein eigener Blog die beste Mög-
lichkeit dar, eine stilvolle Visitenkarte virtuell 
zugänglich zu haben. 

Lassen Sie potenzielle Auftraggeber 
wissen, wer Sie sind. Schreiben Sie über Ihre 
beruflichen Erfahrungen und zeigen Sie 
Ihre Veröffentlichungen mit einem anspre-
chenden Portfolio. 

 2. Er ist Ihr virtuelles Büro 
Ein Blog dient nicht nur dazu, um Ihre 

Artikel zu veröffentlichen und zu verbreiten. 
Es ist die zeitsparendste Methode, Interes-
senten den Kontakt mit Ihnen zu ermögli-
chen. Machen Sie den Weg zu Ihrem Kon-
taktformular so deutlich wie möglich. Denn 
nicht Leser bringen Ihnen Einkommen. 

Was unterscheidet die erfolgrei-
chen freiberuflichen Journalisten  
von denen, die es kläglich 
versuchen und Klimmzüge am  
Brotkasten machen müssen? 

Simple Antwort: Die erfolgreichen Stars ih-
rer Branche sind mit der Zeit gegangen. 

Sie sind nicht nur Journalisten und Re-
dakteure. Sie haben sich weiterentwickelt in 
den Themen Content Marketing und Social 
Media Marketing. Sie nutzen neue Medien, 
soziale Netzwerke und einen eigenen Blog, 
um auf sich aufmerksam zu machen. 

Hierbei geht es nicht um Likes und Sha-
res (Zumindest nicht an erster Stelle). Es 
geht darum, von Entscheidern (jene Leute, 
die Ihre Story drucken würden) gesehen zu 
werden und Ihren Kunden zu zeigen, dass 
Sie wissen, was Sie tun. 

Und es geht darum, die Leser dort drau-
ßen zu Ihren Fans zu machen. 

Kurz gesagt: Um in der heutigen Zeit 
als freiberuflicher Journalist erfolgreich 
zu sein, müssen Sie Präsenz zeigen. Sie 
müssen aus dem Schwarm von tausen-
den Mitstreitern hervortreten. Ein eigener, 
professioneller Blog ist der erste Schritt auf 
dem Weg an die Spitze. Hier finden Sie das 
Warum. 

Es ist frustrierend. Täglich sind 
Sie erneut auf der Suche nach 
Auftraggebern. Auf der Suche 
nach einem Blatt, dass Ihre Story 
druckt, in welche Sie viel Zeit 
investiert haben. 

Fünf Gründe, warum freie Journalisten 
einen professionellen Blog brauchen

Der eigene Blog:  
stilvolle Visitenkarte  
für Freiberufler
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möchten aufgrund der Artikel. 
Ihre Artikel sind die Köder. Das Kontakt-

formular die Ladentheke. 

 3. Sie bilden Ihre eigene Marke 
Eines der wesentlichen Elemente für 

den Erfolg als bloggender Journalist ist die 
Notwendigkeit, Ihren guten Ruf in Ihrer Ni-
sche zu etablieren und als Autorität aner-
kannt zu werden. 

Als Autorität anerkannt zu werden, wird 
Ihren Blog auf das nächste Level bringen. 
Und der Weg dorthin ist weniger schwer, 
als es klingt. Beginnen Sie mit qualitativ 
hochwertigen Artikeln und dem Aufbau ei-
ner persönlichen Bindung mit Ihren Lesern. 

 4. Sie binden eine Community  
 um Ihren Blog 

Auf Ihrem eigenen Blog haben Sie die 
Möglichkeit, Ihre Leser in Ihre Artikel aktiv 
einzubinden. Fragen Sie konkret nach per-
sönlichen Meinungen. Erhalten Sie ehrli-
ches Feedback Ihrer Leser. Und wenn Sie 
mal ein kleines kreatives Loch haben, kön-
nen Sie Ihre Leser einfach direkt nach 
neuen Themen und Ideen fragen, über die 
Sie schreiben können. 

Machen Sie Ihre Leser zu Fans. Bringen 
Sie Ihre Persönlichkeit in Ihren Schreibstil 
ein und zeigen Sie, dass Sie ein Mensch 
sind. Vergessen Sie vor allem diesen stei-
fen Journalisten-Slang. Niemand will das 
lesen. 

Schreiben Sie, wie Sie reden und haben 
Sie Mut, Ihren Charakter zu zeigen. Diese 
persönliche Bindung werden Ihnen Ihre 
Leser danken und dafür sorgen, dass Ihre 
Community stetig wächst.

 5. Ein Blog kann als unabhängige  
 Einnahmequelle dienen 

Haben Sie ein Buch veröffentlicht? Oder 
denken Sie darüber nach, eines zu schrei-
ben? Ihr Blog wird Ihnen nicht nur dabei 
helfen, Ihr Buch auf Ihrem Blog zu präsen-
tieren. Ihr Blog ist ein starkes Marketingtool, 
dass – richtig eingesetzt – Ihre Buchver-
käufe multiplizieren wird. 

Insbesondere die vorigen Punkte drei 
und vier werden dafür sorgen, dass Sie Ih-

ren Blog in Ihre Haupteinnahmequelle ver-
wandeln können. 

Fangen Sie noch heute an und  
starten Sie Ihren eigenen Blog

Mal unter uns: Cold-Calls, um Aufträge per 
Telefon zu erbetteln, sind nun wirklich keine 
Freude, nicht wahr? Wie wäre es, wenn Kun-
den Schlange stehen, um Ihre Artikel veröf-
fentlichen zu dürfen?

Machen Sie sich unabhängig von ex-
ternen Anfragen und bauen Sie sich mit ei-
nem eigenen Blog eine persönliche Fange-
meinde auf und verwandeln Sie sich in eine 
Autorität auf Ihrem Gebiet. Die Aufträge 
werden automatisch folgen. Viel Erfolg!�

Sven von Scheidemann (39) ist 
Copywriter, Content Marketing Spezialist 
und Blogging Coach. Er hilft kleinen 
Firmen und Selbstständigen, „weniger 
klein“ zu werden und bietet Hilfe zum 
Aufbau einer eigenen Homepage sowie 
One-on-One Coaching an:  
www.mustardonwords.com

Potenzielle Auftraggeber müssen wissen, wer Sie sind

Machen Sie den Leser zum Fan
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Was ist an Online-Recherche neu?  
Eine Illustration
VON ALBRECHT UDE

Dateien aus dem Internet
Was ist eigentlich an Online-Recherche neu 
oder gegenüber den „traditionellen” For-
men der Recherche anders? Online-Recher-
che ist das Arbeiten mit Dateien aus dem 
Internet. So banal dieser Satz wirkt, so un-
auffällig, so leicht er überlesen wird – darin 
stecken drei Ansätze, Informationen zu be-
kommen. Zwei davon sind neu.

Jede Datei hat zuerst einmal einen In-
halt, sei das eine Textdatei (zum Beispiel 
eine Webseite, ein Word-Dokument oder 
eine PDF-Datei), eine Tabelle oder eine Po-
werpoint-Präsentation. Oder Bilddateien, 
wie sie hier zur Illustration verwendet wer-
den. Zweitens hat jede Datei „Metadaten”, 
versteckte Daten, die bei der normalen Be-
trachtung am Bildschirm oder beim Aus-
druck nicht zu sehen sind. Sie sind aber 

iranische Medien Bilder eines Teststarts von 
Mittelstreckenraketen des Typs Shahab-3. 
Das war als Demonstration militärischer 
Stärke gemeint: Greift uns ja nicht an, wir ha-
ben fürchterliche Waffen! Zu sehen sind vier 
startende Raketen, deren Abschussrampen 
von Rauchwolken verdeckt werden.

Über solch ein Bild beugen sich selbst-
verständlich weltweit die Militärexperten, 
zücken dabei die ganz große Lupe und 
schauen sich jedes Pixel einzeln an. Klar ist: 
Jede Rauchwolke, die bei einem Raketen-
start entsteht, ist einzigartig. Keine Rauch-
wolke gleicht einer anderen, jede ist indi-
viduell und chaotisch. Starten vier Raketen, 
hat jede der vier Rauchwolken ihr individu-
elles Aussehen.

Nicht so bei dem im Iran verbreiteten 
Bild ( 1 ): Der Experte Mark Fitzpatrick 

1 2

43

Ausgangsmaterial für die Fälschung war ein Foto der iranischen Agentur Sephanews (Abb. 2). Dieser Klassiker aus dem Jahr 2008 wurde von vielen Medien zitiert. 

trotzdem da. Und drittens hat jede Datei im 
Internet eine Adresse (umgangssprachlich 
die Webadresse, fachsprachlich der Uniform 
Resource Locator, abgekürzt URL). Jede die-
ser drei Dateien – Inhalt, Metadaten und Ad-
resse – bietet Ansatzpunkte für Recherchen. 
Der Einfachheit halber und zur Illustration 
einige Bilddateien als Beispiele.

 Der Inhalt der Datei
Jede Datei hat ihren Inhalt. Bei Textdateien 
ist das der Text, bei Tabellen sind es die Zah-
lenkolonnen, bei Bildern das, was sie zeigen. 
Diesen Inhalt kann – muss! – man mit ge-
sundem, kritischem Verstand zur Kenntnis 
nehmen. Hier ein Beispiel für den manipu-
lierten Inhalt einer Datei, den man mit kri-
tischem Bewusstsein in dieser Bilddatei er-
kennen kann. Im Jahr 2008 veröffentlichten 
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Schulung des eigenen, kritischen Blicks:  
www.facebook.com/psdisasters/

Die Metadaten der Datei
Weitere Informationen können in den Meta-
daten einer Datei enthalten sein. Solche Me-
tadaten sind in der normalen Ansicht einer 
Datei nicht zu sehen. So können verschie-
dene Textdokumente (etwa Word- und 
PDF-Dateien) Hinweise auf ihren Speicher-
ort, den Bearbeiter oder die Bearbeitungs-
geschichte enthalten. Webseiten können 
einen „Header” (Dateikopf) mit Informati-
onen enthalten, den der Surfer nicht zu se-
hen bekommt, es sei denn, er schaut sich 
den Quelltext an.

Fotos können Metadaten enthalten, die 
entweder der Fotograf bewusst hinzufügt, 
um seine Werke zu kennzeichnen und zur 
besseren Vermarktung zu beschreiben (so-
genannte IPTC-Daten nach den Regeln des 
International Press and Telecommunica-
tions Council), ebenso aber auch Metada-
ten, die die Kamera selbst ohne Zutun ei-
nes Menschen – und oft ohne dessen 
Wissen! – einfügt. Ein Beispiel: Bild 5  zeigt 
Albrecht Ude bei der Erläuterung einer ja-
panischen Teezeremonie vor dem Teeraum 
Shoseian im Museum für Kunst und Ge-
werbe in Hamburg. Das Bild wurde von sei-
ner Teemeisterin aufgenommen und ihm 
später per E-Mail zugeschickt. 

Der Inhalt des Bildes (genauer: der Bild-
datei) ist wenig spektakulär. Die Datei hat 
aber versteckte Daten, in diesem Fall die 
Exif-Daten, die ohne Zutun des Fotografen 
von der Kamera automatisch erzeugt wer-
den. Exif steht für Exchangeable Image File 
Format, einen Standard für das Speichern 
von Metadaten in digitalen Bildern. Mit je-

vom Londoner International Institute für 
Strategic Studies (Internationales Institut für 
Strategische Studien, IISS) erkannte schnell, 
dass diese Rauchwolken merkwürdig sind. 
Bei den beiden rechten Raketen gleichen 
sich je zwei Ausschnitte. Das ist ein Hinweis 
auf eine Fotomontage – und eine stümper-
hafte dazu.

Das erst später und unter öffentlichem 
Druck veröffentlichte Originalbild ( 2 ) 
zeigt deutlich, dass nur drei der vier Rake-
ten tatsächlich starteten. Das ist kein Be-
weis militärischer Stärke mehr.

Eine solche stümperhafte Bildfäl-
schung führt in Zeiten des Internets selbst-
verständlich zu hämischen Reaktionen. Das 
Bild des Raketentests gehört zu den meist-
persiflierten Bildern des Jahres 2008, nur 
ein Beispiel zeigt die Abbildung 4 .

Festzuhalten bleibt, dass diese Mani-
pulation nur durch die kritische Rezeption 
des Inhalts der Datei festgestellt wurde. Nur 
durch aufmerksames Betrachten. In diesem 
Fall hat der Fälscher den Fehler gemacht, 
dass Quelle und Ziel der Fälschung iden-
tisch waren: Die einkopierten Rauchwolken 
stammten aus demselben Bild, in das sie 
kopiert wurden.

In Zeiten von Photoshop sind die we-
nigsten veröffentlichten Bilder so zu se-
hen, wie sie aus der Kamera kommen. Die 
meisten Bilder werden digital nachbearbei-
tet, besonders häufig in der Werbung. Auf 
erkennbare Manipulationen ist das Web-
log PSDisasters (für Photoshop Disasters) 
spezialisiert. Es zeigt Bilder, die aus den 
Medien oder der Werbung stammen (on-
line wie offline) und erkennbar (und meist 
stümperhaft) nachbearbeitet wurden. Das 
Blog ist unbedingt empfehlenswert zur 

dem gängigen Bildbearbeitungsprogramm 
kann man sich diese Daten anzeigen lassen. 
Im Beispiel wird das kostenfrei verfügbare 
Programm IrfanView verwendet. (Bild 6 )

EXIF-Daten einer Bilddatei
Hier die kompletten EXIF-Daten des Bildes 
(lediglich der Dateiname „albrecht.jpg” 
wurde geändert, Bild 7 ).

Um einige Details hervorzuheben: Aus 
den Daten geht hervor, mit welcher Ka-
mera das Bild gemacht wurde (iPhone 4 
von Apple), wann es aufgenommen wurde 
(22. Januar 2012 um 13:46 Uhr), und, da 
das Bild mit einem Smartphone gemacht 
wurde, wo es aufgenommen wurde (Nord 
53 Grad 33 Minuten 5 Sekunden, Ost 10° 00‘ 
53”). Aus den Metadaten geht sogar her-
vor, dass das Bild ohne Blitz gemacht wurde 

Filename - albrecht.JPG

Make - Apple

Model - iPhone 4

Orientation - Top left

XResolution - 72

YResolution - 72

ResolutionUnit - Inch

Software - Microsoft Windows Photo Viewer 6.1.7600.16385

DateTime - 2012:01:26 15:54:35

YCbCrPositioning - Centered

ExifOffset - 2316

ExposureTime - 1/15 seconds

FNumber - 2.80

ExposureProgram - Normal program

ISOSpeedRatings - 1000

ExifVersion - 0221

DateTimeOriginal - 2012:01:22 13:46:57

DateTimeDigitized - 2012:01:22 13:46:57

ComponentsConfiguration - 

ShutterSpeedValue - 1/15 seconds

ApertureValue - F 2.80

MeteringMode - Spot

Flash - Flash not fired, compulsory flash mode

FocalLength - 3.85 mm

FlashPixVersion - 0100

ColorSpace - sRGB

ExifImageWidth - 968

ExifImageHeight - 1296

SensingMethod - One-chip color area sensor

ExposureMode - Auto

White Balance - Auto

SceneCaptureType - Standard

Sharpness - Soft

 

GPS information: - 

GPSLatitudeRef - N

GPSLatitude - 53  33.05  0 (53.550833)

GPSLongitudeRef - E

GPSLongitude - 10  0.53  0 (10.008833)

GPSTimeStamp - 14  20  5500

GPSImgDirectionRef - True direction

GPSImgDirection - 247.16

5 6

7
Sc

re
en

sh
ot

s: 
A

lb
re

ch
t U

de
Sc

re
en

sh
ot

: A
lb

re
ch

t U
de

17Journalistenblatt 1|2016



(„Flash not fired”) und in welche Richtung 
auf der Kompassrose (247,16°) die Kamera 
gehalten wurde.

Mithilfe der Metadaten kann das Bild also 
genau datiert und lokalisiert werden. Diese 
Angaben sind ohne Zutun (und wahrschein-
lich auch ohne Wissen) des Fotografen und 
der Fotografierten entstanden.

Das Programm IrfanView hält sogar 
schon zwei Buttons vor, um die Lokalisierung 
zu erleichtern: „Show in Google Earth” und 

„Show in Google Maps”. Auf letzteren geklickt, 
sieht man das Museum für Kunst und Ge-
werbe in Hamburg in der Nähe des Haupt-
bahnhofs. Es ist so groß wie ein Häuserblock. 
Die Lokalisierung ist auf wenige Meter genau, 
sie zeigt recht genau den Standort des Tee-
raums im südwestlichen Flügel des Gebäu-
des. (Bild 8 )

Wichtiger Hinweis: Metadaten gibt es 
in fast jedem Dateiformat. Sie können wert-
volle Hinweise bringen, die Metadaten kön-
nen aber auch gefälscht sein.

Auf keinen Fall darf man Dateien, die 
man von Informanten hat, im Original wei-
tergeben – das könnte Quellenverrat sein! 
Man muss solche Dateien auf Metadaten 
prüfen und diese gegebenenfalls verän-
dern oder löschen. Das kann, je nach Datei, 
Expertenarbeit sein. In dem Fall muss man 
selbst Experte sein oder einen vertrauens-
würdigen Spezialisten hinzuziehen.

 
Die Webadresse (URL) der Datei

Neben den Inhaltsdaten und den Metadaten 
hat jede Datei aus dem Internet eine weitere 
Informationsquelle: ihren Speicherort, das 
heißt die Webadresse, fachsprachlich Uni-
form Resource Locator (URL) genannt.

Ein Beispiel für Recherchen mit dem 
URL: Der Screenshot zeigt die Profilseite von 
Hardy Prothmann aus dem sozialen Netz 
Xing, ohne dass der Surfer eingeloggt ist. 
Das Profilbild ist durch ein anderes Bild 
überlagert, es ist weder genau zu erkennen, 
noch kann man es separat anzeigen oder 
abspeichern. Jedenfalls auf den ersten Blick. 
Über dem Bild deutlich sichtbar die Auffor-
derung: „Das Foto wird sichtbar, wenn Sie 
sich bei Xing registrieren.” (Bild 9 )

Trotzdem ist es möglich, das Bild anzu-
sehen; der Browser hat es ja geladen, auch 
wenn die Webseite es überlagert anzeigt. 
Dazu braucht man die Adresse des Bildes.

Die zu ermitteln, geht mit einer Stan-
dard-Funktionaliät des Webbrowsers, dem 
Menüpunkt „Seiteninformationen anzeigen” 
(aufzurufen durch Rechtsklick über das Kon-
textmenü). (Bild 10 )
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In den Seiteninformationen unter dem 
Tab (Karteireiter) „Medien” werden alle Da-
teien angezeigt, die von der gerade gelade-
nen HTML-Seite aufgerufen werden, also 
auch das Portraitbild. (Bild 11 ) Zusammen 
mit dem Bild sieht man auch die Adresse 
desselben: https://x2.xingassets.com/
image/3_c_8_1c31aca35_4503257_1/hardy-
prothmann-foto.256x256.jpg. 

Kopiert man diese in die Adresszeile 
des Browsers, wird die Bilddatei separat an-
gezeigt. Damit sind die Recherchemöglich-
keiten aber noch nicht erschöpft, sondern 
fangen erst an.

Einige Suchmaschinen ermöglichen 
mittlerweile die sogenannte Reverse-Bild-
suche. Normalerweise geschieht Bildsuche 
mit Texten, Suchworten. Wer ein Bild vom 
Berliner Fernsehturm sucht, gibt „Fernseh-
turm Berlin” in der Bildsuche einer Suchma-
schine ein. Die schaut dann nach Bildern, in 
deren Dateiname die Suchworte vorkom-
men oder die auf Webseiten eingeblendet 
sind, die die Suchworte enthalten.

Bei der reversen Bildsuche wird jedoch 
mit Bildern gesucht. So ermöglicht etwa 
die Bildsuche von Google entweder das 
Hochladen eines lokal vorhandenen Bildes 
oder die Eingabe der Webadresse des zu 
suchenden Bildes – im Beispiel das Profil-
bild von Hardy Prothmann. (Bild 12 )

Ausgegeben werden dann alle Fund-
orte desselben und auch „optisch ähnli-
cher” Bilder, also z. B. anderer Ausschnitte 
und Zuschnitte des Bildes (Bild 13 ):

Da Hardy Prothmann für seine vielen 
Accounts in sozialen Netzen dasselbe Bild 
verwendet, kann man auf diesem Weg sehr 
schnell herausfinden, auf welchen Portalen 
er Accounts hat.

Diese Art der Suche wurde von der 
Suchmaschine „TinEye” entwickelt und funk-
tioniert auch dort (Bild 14 ).

Das ist an Online-Recherche neu: drei 
Ansatzpunkte für Recherchen: Inhalt, Me-
tadaten und Adressdaten der Dateien, mit 
denen man im Netz zu tun hat. Diese drei 
Punkte sollte man bei Recherchen stets im 
Blick behalten. Ob sie tatsächlich Resultate 
bringen, hängt vom konkreten Fall ab, aber 
man sollte es zumindest prüfen.�
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den. Dies wird den Trend weg vom linearen 
TV weiter beschleunigen. Die Streaming-
Anbieter produzieren längst ihre eigenen, 
preisgekrönten Serien, wie zum Beispiel 

„House of Cards” oder „Orange is the new 
black”, und locken damit immer mehr Zu-

schauer vom klassischen Fernsehen weg. 
Jörg Schönenborn, Fernsehdirektor des 
WDR: „Wir werden künftig mehr Inhaltepro-
duzent als linearer Sender sein”, sagt er im 
Audiomagazin von Eco, einem Verband für 
Internetwirtschaft in Europa. Er hat die Zei-
chen der Zeit erkannt.

Laut Onlinestudie 2015 von ARD und 
ZDF nutzen knapp zwei Drittel der Deut-
schen ab 14 Jahre gelegentlich, ein Fünf-
tel sogar täglich „Bewegtbild im Netz”. Vi-
deoportale wie YouTube erreichen etwa 
60 Prozent der Onliner; der Nutzerkreis von 
Streamingdiensten umfasst inzwischen 
15 Prozent. Und über 60 Prozent der 14- bis 

Die Tage des linearen Fernse-
hens als Massenmedium Num-
mer eins sind gezählt. Be-

sonders für jüngere Zuschauer sind die 
Nachrichten um 20 Uhr und der anschlie-
ßende Spielfilm schon lange keine Pflicht-
termine mehr. Sie stellen sich lieber ihr 
Programm bei YouTube und Co. selbst zu-
sammen, statt es beim Zappen durch die 
TV-Kanäle suchen zu müssen. Besonders 
beliebt sind online die sogenannten „Tu-
torials” oder „How to”-Videos, die etwas 
anschaulich erklären. Ein Genre, das es im 
Fernsehen nicht gibt.

Philipp Schindler, Vorstandsmitglied 
von Google und Chief Business Officer, er-
klärt in der Zeit: „Die Nutzung von YouTube 
ist in Deutschland allein im vergangenen 
Jahr um 40 Prozent gewachsen, und nie-
mand zweifelt, dass diese Entwicklung wei-
ter voranschreitet. Sie sehen es bereits in 
den USA: Dort wurde im vergangenen Jahr 
bereits mehr in Bewegtbild-Werbung im In-
ternet investiert als in die klassische Fern-
sehwerbung.”

Die Anzahl der T V-Zuschauer in 
Deutschland geht dagegen seit 2010 lang-
sam aber sicher zurück – von 73,3 auf 
71 Prozent. Gleichzeitig steigen die Zugriffs-
zahlen auf die Online-Mediatheken, Strea-
ming-Plattformen und Video-on-demand-
Angebote (Video-Angebote auf Abruf) von 
Netflix, Amazon und Apple. Und es gibt kei-
nen Grund, warum sich dieser Trend nicht 
in den nächsten Jahren fortsetzen sollte. 
Das durchschnittliche Alter der Zuschauer 
von ARD und ZDF liegt über 60. Das klassi-
sche Fernsehen kommt ins Rentenalter.

Schon heute stellen viele TV-Sender 
ihre Sendungen zuerst in ihre Online-Me-
diatheken, bevor sie im TV gesendet wer-

Helge Denker ist freier Journalist in 
Berlin und berichtet über Technikthemen. 
Er studierte Politik und Soziologie und 
entdeckte 1992 das Internet für sich, 
volontierte 1998/99 bei ComputerBILD 
und besuchte die Springer-Journalisten-
schule. Von 2009 bis 2011 war er Digital-
Redakteur bei BILD.de und half von 2011 
bis 2013, die Süddeutsche per App auf 
mobile Geräte zu bringen.

29-jährigen männlichen Onliner schauen 
sich täglich Videoinhalte im Internet an, 
während nur 43 Prozent jeden Tag fernse-
hen.

Die Trendwende beim TV-Konsum in 
Richtung Online ist längst da. Besonders 
jüngere Zuschauer ziehen es vor, möglichst 
viele Folgen ihrer Lieblingsserie am Stück 
zu sehen („Serienmarathon”), als von Wer-
beblöcken zerhackte Einzelfolgen zu star-
ren Sendezeiten im Free-TV gucken zu müs-
sen. Und sie sind auch zunehmend bereit, 
dafür zu bezahlen, Staffeln Monate früher 
zu sehen als im Free-TV. Dabei kommt es 
auch zu neuen Ungleichheiten unter den 
Zuschauern, je nachdem, in welcher Staffel 
sie gerade stecken. 

Das klassische Fernsehen als eine Art 
Lagerfeuer, um das sich die Zuschauer 
pünktlich scharen müssen – es wird lang-
sam aber sicher erlöschen. Gleichzeitig fla-
ckern viele kleine neue Feuer auf, um die 
sich die Fans versammeln können, wann 
immer sie Zeit und Lust dazu haben. Für 
mich ist das Fernsehen der Zukunft.

Wird lineares Fernsehen  
sterben? 

 Das klassische Fernsehen als  
 eine Art Lagerfeuer, um das  
 sich die Zuschauer pünktlich  
 scharen müssen – es wird  
 langsam aber sicher erlöschen.  
 Gleichzeitig flackern viele  
 kleine neue Feuer auf, um  
 die sich die Fans versammeln  
 können, wann immer sie Zeit  
 und Lust dazu haben. 

Helge Denker und Frank Zahn  
über die Zunkunft des 
klassischen Fernsehens. 
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K eine Frage: Fernsehgewohnhei-
ten verändern sich. Menschen 
möchten Bewegtbild-Angebote 

konsumieren, wann und wo sie wollen. Sie 
nutzen eine Vielzahl an digitalen Geräten, 
schauen unterwegs mit dem Smartphone 
und zu Hause mit dem TV-Gerät. Video on 
Demand und Live-Streaming-Angebote, 
zum Beispiel von Netflix und Zattoo, werden 
stärker nachgefragt. Grund genug für Net
flix-Gründer Reed Hastings, gebetsmühlen-
artig zu behaupten, das Ende des „altbacke-
nen, linearen Fernsehens” stünde bevor. In 
Deutschland gibt es den Streaming-Anbie-
ter seit eineinhalb Jahren, bis 2020 soll dort 
jeder dritte Deutsche Kunde sein. Dies be-
deutet zwar nicht automatisch das Ende des 
klassischen (linearen) Fernsehens, stellt die 
Sender aber vor neue Herausforderungen, 
denn neue Medien lösen alte nicht grundle-
gend ab, sondern ergänzen sie. 

Zwei Dinge werden in dieser Diskussion 
gerne vergessen: der öffentlich-rechtliche 
Programmauftrag und der Fakt, dass ein Live-
Moment ein Erlebnis ist, das niemals on De-
mand (auf Abruf) funktionieren würde. 

Der öffentliche Auftrag, nicht zuletzt 
durch unsere Geschichte entstanden und 
als Notwendigkeit durch einen Staatsver-
trag verankert, besagt unter anderem, dass 
die Rundfunkprogramme der Information, 
Bildung und Unterhaltung gleichermaßen 
dienen sollen. 

Dem Auftrag nach Information, nach Ak-
tualität können Sender nur linear folgen, weil 
unser Bedürfnis nach Information ein lineares 
ist. Wir wollen nicht die Nachrichten, die eine 
Stunde alt sind, wir möchten die News von 
jetzt. Was für Katastrophen gilt, gilt auch für 
Sport und Show. Man kann sich das Gefühl, 
dass jetzt in diesem Moment etwas passiert 

und man es mit Tausenden teilt, nicht down-
loaden. Eine Erkenntnis, die im klassischen, 
linearen Fernsehen nicht neu ist. Eine Fuß-
ball-WM ist dann einmalig, wenn man sie live 
erlebt, bestenfalls mit anderen gemeinsam 
am medialen Lagerfeuer, beim Public View-
ing. Ein solches Highlight aus der Konserve? 
Ein fader Aufguss. Eine Show wie den Euro-
pean Song Contest zwei Wochen später an-
schauen? Witzlos. Aber live, wenn man sich 
mit Freunden oder der ganzen Welt paral-
lel über Facebook oder Twitter austauschen 
kann, macht es erst richtig Spaß. 

Noch immer haben Erstausstrahlungen 
zum Beispiel vom Tatort die höchste Ein-
schaltquote – es gibt also ein Bedürfnis da-
nach, etwas als Erster zu schauen. Ironischer-
weise klaut Netflix dieses (Live-)Gefühl des 
Brandneuen, Aktuellen, gemeinschaftlich Er-
lebten – nämlich immer dann, wenn es Erst-
ausstrahlungen bewirbt und inszeniert.

Keine Frage: Anbieter müssen reagieren, 
möchten sie ihre Anteile am Medienkonsum-
Kuchen wahren. Nur wer diese veränderte 
Fernsehnutzung berücksichtigt und in seine 
Online-Angebote integriert, bleibt marktfä-
hig. Etablierte Fernsehsender müssen daher 
Innovationen wie on Demand und Personali-
sierung, aber auch transmediale Formate und 
Social Media progressiv aufnehmen. 

Man kennt Personalisierung von virtuellen 
Marktplätzen. Auf Grundlage des bereits Ge-
kauften bekommen User ähnliche Produkte 
vorgeschlagen. Übersetzt in die neue TV-Welt 
kann dies bedeuten, dass jemand, der in der 
Mediathek den Tatort mit Maria Furtwängler 

und nach dem Fernsehfilm „Die Flucht” mit ihr 
sucht, sich vermutlich auch für eine Reportage 
über die Schauspielerin interessiert. 

Bei transmedialen Formaten werden 
Geschichten quer durch andere Medien er-
zählt. Für den transmedialen Krimi „Dina 
Foxx – Tödlicher Kontakt” hat unsere Agentur 
zum Beispiel für das ZDF eine komplexe vir-
tuelle Welt entwickelt. Sie ergänzt den Zwei-
teiler um drei interaktive Erzählstränge: Se-
rie, Game und 360°-Video-Ermittlung. Durch 
sie können Nutzerinnen und Nutzer den 
Krimi aus einem völlig anderen Blickwinkel 
betrachten. Die gesamte Klaviatur von So-
cial Media bindet das soziale Umfeld des Zu-
schauers mit ein und bedeutet wichtiges 
Empfehlungsmarketing: Der User kann auf 
den von ihm benutzten Social-Media-Kanä-
len teilen, was er schaut, geschaut hat oder 
schauen will.

Schließlich werden sich Sender im Markt 
zwischen Video-on-Demand-Portalen und 
anderen Broadcastern über jene Aspekte dif-
ferenzieren, für die sie als Marke und Institution 
traditionell stehen, denn um sich abzugrenzen, 
müssen sie sich auf die eigenen Stärken kon-
zentrieren, ihre Identität herausarbeiten und 
so ihre Marke stärken. Nur wer unverkennbar 
wiedererkennbar ist, wird erfolgreich sein.�

Frank Zahn ist Gründer und CEO von 
Exozet. Die Agentur für Digitale Transfor­
mation arbeitet für Unternehmen aus den 
Branchen Medien, Entertainment, Brands, 
Start-ups, Finance, Telekommunikation 
sowie für öffentliche Auftraggeber. Mit 
rund 130 Mitarbeitern berät und gestaltet 
die Agentur seit 1996 den digitalen 
Wandel in vielen Medienhäusern wie zum 
Beispiel ZDF, BBC und ORF. Weitere Infos 
unter www.exozet.com

 „… neue Medien lösen alte  
 nicht grundlegend ab, sondern  
 ergänzen sie.” 
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D as Urheberrecht an einem Werk 
entsteht mit dessen Schöp-
fung und erlischt erst 70 Jahre 

nach Ableben des Urhebers. Bei der „Pan-
oramafreiheit“ handelt es sich um eine Ein-
schränkung des Urheberrechts dergestalt, 
dass der Schöpfer eines Gebäudes oder ei-
ner Skulptur der (kommerziellen) Nutzung 
von Ablichtungen der frei zugänglichen 
Außenansicht nicht widersprechen kann 
und diese dulden muss.

ereignisse besteht eine weitgehende Frei-
stellung bei der Nutzung von Werken, die 
im Rahmen dieser Ereignisse wahrnehmbar 
werden. Fotojournalisten müssen sich also 
hierzulande wenige Gedanken um eine 
Haftung machen, wenn sie Fotoaufnahmen 
von Gebäuden oder Skulpturen herstellen, 
vervielfältigen, verbreiten oder öffentlich 
wiedergeben. Allerdings müssen dafür ei-
nige Voraussetzungen erfüllt sein.

Das Werk muss sich dauerhaft und blei-
bend an einer öffentlichen Straße befin-
den. Bei Häusern und Skulpturen ist das un-
schwer feststellbar. Ein Beispiel für ein nicht 
bleibendes Werk hingegen ist etwa die 
Reichstags-Verhüllung durch Christo. Letzt-
lich ist eine Wertung der Gesamtumstände 
erforderlich. Der Wille des Ausstellers al-
lein ist dabei nicht maßgeblich (BGHZ, I ZR 
102/99). Grenzfälle sind auch angebrachte 
Grafiken, wie Pflastermalerei oder Graffiti. 
Jedenfalls bei Graffiti wird man dabei von 
einem dauerhaften Anbringen ausgehen 
können.

Keine Rolle spielt es übrigens für die Pa-
noramafreiheit, ob sich der Künstler vorbe-

Bei der jüngsten Abstimmung im EU-
Parlament ging es um die Frage, ob für die 
kommerzielle Nutzung von Fotos von öf-
fentlichen Gebäuden und Skulpturen künf-
tig eine Einwilligung einzuholen ist, so-
fern seit dem Tod des Urhebers noch keine 
70 Jahre vergangen sind.

Diese Regelung gilt in vielen, jedoch 
eben nicht in allen europäischen und an-
deren Ländern weltweit. Die Regelungen in 
Staaten Europas und anderen Ländern un-
terscheiden sich derzeit drastisch. 

So erlaubt der Paragraph 59 des Urhe-
berrechtsgesetzes (UrhG) in Deutschland 
das Ablichten und die freie Verwendung 
-auch bei kommerzieller Nutzung- von Fo-
tos, auf denen Gebäude und öffentlich zu-
gängliche Kunstwerke abgebildet sind. Dies 
gilt jedoch nur dann, wenn die Abbildung 
aus der Straßenperspektive aufgenommen 
wurde, also aus der Sicht eines normalen 
Passanten. In Deutschland ist es zudem ge-
stattet, Abbildungen zu nutzen, auf denen 
ein Kunstwerk oder Gebäude lediglich als 
„unwesentliches Beiwerk“ abgebildet ist. Im 
Rahmen der Berichterstattung über Tages-

Das hätte beinahe eine böse 
Überraschung gegeben – aber 
jetzt ist es amtlich: Das Fotogra-
fieren der Außenansicht öffentli-
cher Gebäude und frei zugängli-
cher Kunstwerke wird europaweit 
nicht weiter eingeschränkt. An-
fang Juli 2015 hatte das EU-Par-
lament gegen die Einschränkung 
der so genannten „Panoramafrei-
heit“ und einer damit verbunde-
nen Erweiterung des Urheber-
rechts gestimmt.

Als „Beiwerk“ journalistischer Bericht
erstattung ist die Aufnahme von Gebäuden 
fast überall problemlos möglich
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sich die Panoramafreiheit auf Skulpturen 
an öffentlichen Plätzen und nimmt Ge-
bäude davon aus.

In  Staaten des Nahen bzw. Mittle-  
 ren Ostens sowie Südostasien und Ost-  
 europa  sollte man vom professionellen 
Fotografieren von Architektur und Kunst 
generell Abstand nehmen. Hier drohen 
empfindliche Strafen, da erlaubnisfreie Auf-
nahmen nicht vorgesehen sind.

In  Kanada  gilt die Panoramafreiheit nur 
für Skulpturen, in den  USA  nur für Gebäude.

Aufgrund der Vielgestaltigkeit der in-
ternationalen Regelungen der Panora-

halten hat, später einmal sein Kunstwerk 
wieder zu entfernen oder gar zu zerstören. 
Das Oberlandesgericht Köln (6 U 193/11) hat 
insoweit klarstellend ausgeführt, dass sub-
jektive Vorbehalte hier keine Rolle spielen 
können, da andernfalls die Schranke unter-
laufen werde.

In der  Europäischen Union  gewährt 
die Richtlinie 2001/29/EG[175] in Artikel 5 
den Mitgliedstaaten das Recht, in ihren na-
tionalen Gesetzen eine Reihe aufgeführter 
Ausnahmen oder Einschränkungen der ur-
heberrechtlichen Verwertungsrechte auf-
zunehmen. In  Frankreich, Italien, Bel-  
 gien, Luxemburg und Griechenland  
ist keine grundsätzliche Panoramafreiheit 
geregelt. Das bedeutet, dass kommerzi-
elle Aufnahmen bekannter Bauwerke ei-
ner Zustimmung bedürfen. Ein oft zitiertes 
Beispiel hierfür ist etwa die Erlaubnisbe-
dürftigkeit von Nachtaufnahmen des Eif-
felturms.

 Dänemark, Estland, Finnland,    
 Polen, Por tugal,  Schweden und     
 Spanien  hingegen haben ihrer Gesetzge-
bung die grundsätzliche Panoramafreiheit 
zugrunde gelegt.

In Ländern wie  Australien, Brasilien,   
 China und Japan sowie den meisten 
Ländern Südamerikas ist das Fotografie-
ren der Außenansicht von Gebäuden und 
Skulpturen ebenso problemlos möglich. 
Die meisten südamerikanischen Länder 
erlauben zudem das zustimmungsfreie 
Ablichten von Skulpturen. In wenigen 
südamerikanischen Ländern beschränkt 

mafreiheit ist in jedem Fall vor Antritt ei-
ner Fahrt in das Ausland zu klären, ob 
Fotoaufnahmen in dem jeweiligen Land 
erlaubnisfrei möglich sind. Dies gilt schon 
deshalb, um selbst einer Schadensersatz-
pflicht zu entgehen oder aber seinen Auf-
traggeber von Schadensersatzforderun-
gen freizuhalten.

Die kostenlose Rechtsberatung des 
Journalistenzentrum Deutschland ist Mit-
gliedern von DPV und bdfj bei der Klärung 
von Fragen aus diesem Themenkomplex 
gerne behilflich.�

Bella Italia: Die kommerzielle Nutzung solcher Fotos ist nicht per se  
genehmigungsfrei
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Olaf Kretzschmar ist der Spezialist für 
Medien- und Presserecht im Journalisten­
zentrum Deutschland. Er steht den  
Mitgliedern von DPV und bdfj auch 
innerhalb der kostenfreien Rechtsberatung 
für Fragen zur Verfügung.  
Der Journalist und Hausjustiziar führt eine 
eigene Kanzlei (www.kiel-recht.de)  
und verfasst im „Brennpunkt Recht“ 
regelmäßig Fachartikel.

In Deutschland dürfen die Bilder von frei einsehbaren Fassaden mit wenigen 
Ausnahmen uneingeschränkt genutzt werden
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W ir leben in einem medialen 
Zeitalter, in dem eine über-
wiegende Zahl von Publika-

tionen online abrufbar ist. Während eine 
gedruckte Zeitung oder Zeitschrift irgend-
wann in das Altpapier wandert, beträgt die 
Halbwertszeit einer Nachricht, die einmal 
online publiziert wurde, möglicherweise 
Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte und 
kann jeden Tag aufs Neue mühelos von Je-
dermann aufgerufen und zur Kenntnis ge-
nommen werden. 

Das „Recht auf Vergessen“  
wird festgeschrieben 

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) war 
mit seinem Urteil vom 13. Mai 2014 (Az. 
C-131/12) denjenigen beigesprungen, die 
die Vergangenheit ruhen lassen möchten, 

ganz nach dem Motto: „Irgendwann ist 
es auch einmal gut!“. Das Gericht hat da-
bei entschieden, dass der Suchmaschinen-
Betreiber Google verpflichtet sein kann, 
Links zu bestimmten sensiblen Daten zu 
entfernen. Ein Spanier hatte geklagt, der 
geltend gemacht hatte, bei Eingabe sei-
nes Namens in die Internet-Suchmaschine 
Google würden den Internetnutzern in der 
Ergebnisliste Links zu zwei Seiten der Ta-
geszeitung La Vanguardia von Januar und 
März 1998 angezeigt. Auf diesen Seiten 
war unter anderem die Versteigerung ei-
nes Grundstücks angekündigt, die im Zu-
sammenhang mit einer Pfändung auf-
grund von Schulden stand, die der Kläger 
bei der Sozialversicherung hatte. Das spa-
nische Gericht hatte die Sache dem EuGH 
vorgelegt.

„Seelig sind die Vergesslichen.“  
Schon Friedrich Nietzsche wusste, 
dass es von Vorteil sein kann, sich 
nicht ewig mit einst aktuellen, in 
der Gegenwart aber längst überhol-
ten Nachrichten und Fakten ausei-
nanderzusetzen. Und stattdessen 
die Vergangenheit ruhen zu lassen. 
Dieses liegt mindestens im Interesse 
derjenigen, die in der Vergangenheit 
Gegenstand der medialen Bericht-
erstattung waren und nach grund-
legendem Wandel der Umstände 
nicht länger an ein altes Kapitel ih-
res Lebens erinnert werden wollen. 
Nichts ist so alt wie die Zeitung von 
gestern, wie ein bekanntes Sprich-
wort dazu passend postuliert.

Vergiss mein nicht!   
Das Google-Urteil zum „Recht auf Vergessen“ –  
eine Gefahr für die Meinungsfreiheit?

Gerichtsurteil: Google kann verpflichtet sein, 
Links zu unterdrücken
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Der Europäische Gerichtshof stellt in 
seinem Urteil zunächst fest, dass Google 
eine „Erhebung“ von Daten im Sinne ei-
ner Richtlinie der Europäischen Union (Az. 
95/46/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 24. Oktober 1995) vornehme. 
Dabei sollen die Grundrechte und -freihei-
ten natürlicher Personen bei der Verarbei-
tung personenbezogener Daten geschützt 
werden, insbesondere das Recht auf Privat-
sphäre. Gleichzeitig wird angestrebt, die 
Hemmnisse für den freien Verkehr solcher 
Daten zu beseitigen.

Für diese Datenerhebung sei nun die 
Suchmaschine verantwortlich und müsse 
dafür sorgen, dass sie den Vorgaben ent-
spreche. Nur so könnten die in der Richtli-
nie vorgesehenen Garantien ihre volle Wirk-
samkeit entfalten und ein wirksamer und 
umfassender Schutz der betroffenen Per-
sonen, insbesondere ihres Privatlebens, tat-
sächlich sicher gestellt werden. Als Verant-
wortlicher kann Google verpflichtet sein, 
von der Ergebnisliste, die im Anschluss an 
eine anhand des Namens einer Person 
durchgeführte Suche angezeigt werde, 
Links zu von Dritten veröffentlichten Inter-
netseiten mit Informationen über diese Per-
son zu entfernen. Eine solche Pflicht kann 
selbst dann bestehen, wenn der betref-
fende Name oder die betreffenden Infor-
mationen auf den verlinkten Internetseiten 
nicht gelöscht werden (müssen) – ja  gege-

benenfalls sogar auch, wenn ihre Veröffent-
lichung dort als solche rechtmäßig sei.

Die dank Google zusammengestellten 
Daten beträfen potenziell zahlreiche As-
pekte des Privatlebens und hätten ohne die 
Suchmaschine nicht oder nur sehr schwer 
miteinander verknüpft werden können. Die 
Internetnutzer können dadurch ein mehr 
oder weniger detailliertes Profil der gesuch-
ten Personen erstellen. Die Wirkung des Ein-
griffs in die Rechte des betroffenen Indivi-
duums werde durch die bedeutende Rolle 
des Internets gesteigert. In der modernen 
Gesellschaft verleihen Suchmaschinen den 
in den Ergebnislisten enthaltenen Informa-
tionen Omnipräsenz. Dieser Sachverhalt sei 
so schwerwiegend, dass ein solcher Eingriff 
nicht allein mit dem wirtschaftlichen Inter-
esse des Suchmaschinenbetreibers an der 
Verarbeitung der Daten gerechtfertigt wer-
den könne. Nach Auffassung des EuGH sei 
im Einzelfall ein angemessener Ausgleich 
zwischen dem allgemeinen Informationsin-
teresse und den Grundrechten des Betrof-
fenen zu finden. Dies gelte besonders für 
das Recht auf Achtung des Privatlebens und 
den Schutz personenbezogener Daten. Da-
bei überwiegen die Rechte der betroffenen 
Persönlichkeiten im Allgemeinen gegen-
über dem Interesse von Internetnutzern.

Entsprechend kann es auch bei ur-
sprünglich rechtmäßigen Informationen 
ein “Recht auf Vergessen” geben. Und 

zwar dann, wenn auf Antrag des Betroffe-
nen festgestellt wird, dass zum gegenwärti-
gen Zeitpunkt die Daten in Anbetracht aller 
Umstände des Einzelfalls, insbesondere der 
verstrichenen Zeit, dem Zweck, für die sie 
verarbeitet worden seien, nicht mehr ent-
sprechen. Andererseits können besondere 
Umstände, wie beispielsweise die Rolle der 
betreffenden Person im öffentlichen Le-
ben, ein überwiegendes Interesse der brei-
ten Öffentlichkeit am Zugang zu diesen In-
formationen über eine Suche rechtfertigen.

Mögliche Konsequenzen  
für die Meinungsfreiheit 

Schaut man sich das seinerzeitige Medien-
Echo auf die Google-Entscheidung an, hat 
man den Eindruck, das Abendland sei in 
Gefahr. Weil ein europäisches Gericht ein-
mal klar ausgesprochen hat, dass das Inte-
resse des Einzelnen an der Geheimhaltung 
oder Löschung bestimmter Tatsachenäu-
ßerungen unter Umständen das öffent-
liche Informationsinteresse überwiegen 
kann, so dass eine Löschung von Artikeln 
vorzunehmen ist, wird mancherorts bereits 
vom Ende des kritischen Journalismus ge-
sprochen. Letztlich bestätigt die Entschei-
dung auf europäischer Ebene aber das, was 
in Deutschland längst gang und gäbe ist, 
nämlich die Abwägung von Interessen bei 
der Evaluierung des Vorliegens von Persön-
lichkeitsrechtsverletzungen.

Aktuelle Entwicklungstendenzen  
bei der Durchsetzung  
des „Rechts auf Vergessen“ 

Hundert tausende Löschanträge hat 
Google seit dem Urteil des Europäischen 
Gerichtshofs erhalten, davon weit über 
10.000 Anträge aus Deutschland. Ob die 
Entscheidung aber überhaupt nennens-
werte Auswirkungen auf die Verbreitung 
von Informationen im Internet hat, wird 
wesentlich davon abhängen, wie der Such-
maschinenbetreiber das Urteil mittel- und 
langfristig umsetzt. Viel wurde darüber dis-
kutiert, Google werde zu einer Art „Infor-
mationswächter“. Dabei muss Google nur 
das tun, was jeder Redakteur einer Zeitung 
jeden Tag tut – abwägen. Konkret sind in 
jedem Einzelfall das Recht auf ungehin-
derten Zugang zu Informationen und das 
Recht auf Privatleben gegeneinander zu Kopfzerbrechen aufgrund sensibler Daten im Internet soll vermieden werden
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bewerten. Beide Bürgerrechte sind in der 
Europäischen Menschenrechtskonvention 
enthalten. 

Google – nicht der  
„Meinungswächter“ 

Eine der zentralen Fragen bei der Abwä-
gung ist, ob eine Person der Zeitgeschichte 
den Löschantrag stellt. Betreffen Links in 
den Suchergebnissen eine solche Persön-
lichkeit, sind die Anforderungen an die 
Löschung sehr viel höher, schreiben die 
EuGH-Richter in ihrem Urteil. Denn hier 
liegt das Interesse der Öffentlichkeit an In-
formation sehr viel höher als bei unbekann-
ten Menschen.

Deutsche Gerichte hatten bereits in 
den letzten zehn Jahren immer wieder 
deutlich gemacht, dass Prominente zwar 
nicht alle privaten Details dulden müs-
sen. Die Öffentlichkeit habe dabei sehr 
wohl ein berechtigtes Interesse an Be-
richten – selbst über Privates. Umso hö-
her fällt dieses Interesse aus, wenn nicht 
nur die bloße Unterhaltung und Neugier 
der Leute am Privatleben der Persönlich-
keiten befriedigt werden sollen. Konkret: 
Das Recht auf Privatleben des Bundes-
präsidenten würde hinter dem Recht auf 
Meinungsfreiheit zurücktreten. Erst recht, 
wenn es um Verfehlungen geht.

Aber was genau ist eine Person der 
Zeitgeschichte? Ist es schon ein Journa-
list, ein Angeklagter oder der Vorsitzende 
vom Kaninchenzüchterverein? Hier sind 

die Urteile weniger genau. Der Europäi-
sche Gerichtshof für Menschenrechte ur-
teilte im Fall Siacca gegen Italien, dass 
eine Person, die lediglich in ein Straf-
verfahren verwickelt ist, noch keine Per-
son des öffentlichen Interesses sei. Den-
noch wird es auch hier im Einzelfall auf die 
Straftat ankommen.

Der Vorwurf, Google könne durch das 
Urteil zum Zensor von Nachrichten wer-
den, ist etwas ungenau. Denn Informa-
tionen finden sich nicht allein über die 
Suche nach einem Namen – was aber 
laut Urteil der einzige Grund für einen 
Löschanspruch ist. Zu Ereignissen gibt 
es in der Regel auch andere Schlagwör-
ter, mit denen das Setting, die Protago-
nisten und der Verlauf der Debatte zu fin-
den sind. Was Journalisten alarmiert, ist 
der Umstand, dass Google seiner neuen 
Aufgabe womöglich nur unzureichend 
nachkommt, wodurch zu viele Links mög-
licherweise nur noch schlecht auffindbar 
wären. Das könnte die Recherche-Arbeit 
empfindlich beeinträchtigen. Es ist des-
halb jedoch nicht zu erwarten, dass zu-
künftig vollends auf alte Recherche-Me-
thoden zurückgegriffen werden müsste.

Vermeintliche Nachteile  
positiv nutzen 

Wer zu früheren Zeiten Informationen über 
Personen sammeln wollte, brauchte Geld 
und Geduld. Man musste in Zeitungsar-
chiven nachblättern, in Registern nach-

schauen, bei Behörden um Auskunft ersu-
chen, Nachbarn befragen. Man musste viel 
schreiben, telefonieren und reisen. Google 
hat die Recherchearbeit demokratisiert: Re-
cherchieren und sammeln von personen-
bezogenen Informationen für jedermann. 
Diese „Daten“ waren und sind trotz des Ur-
teils weiterhin zugänglich. Früher waren sie 
in einem verstaubten Zeitungsarchiv zu fin-
den, heute sind sie im digitalen Archiv ge-
speichert und abrufbar. Google ist weder 
Urheber, Herausgeber noch Archivar der 
unliebsamen Information, sondern ledig-
lich Übermittler. Die Richter verbieten also 
lediglich den Wegweiser zur Quelle - und 
nicht die Quelle der Information selbst.

Resümee: Journalismus hat es zu al-
len Zeiten gegeben. Er wird sicher nicht 
an der Arbeit eines Suchmaschinen-Be-
treibers zu Grunde gehen. Also lassen Sie 
uns die Sorgen um den Richterspruch und 
seine möglichen Folgen in den Hinter-
grund stellen. Für unsere tägliche Arbeit 
ist es vielleicht sogar von Vorteil, wenn 
uns die professionelle Recherche von 
dem „googeln durch Jedermann“ unter-
scheidet. Und das Urteil kann ein Grund 
sein, sich bei Nachforschungen wieder auf 
den Umgang mit richtigen Menschen zu 
fokussieren. Das ist für die Qualität jour-
nalistischer Produkte bestimmt nicht von 
Nachteil. In diesem Sinne – an die Arbeit, 
Kollegen, und nicht nachlassen!�

Olaf Kretzschmar

Suchmaschinen sollten keine Meinungswächter sein
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 I. Hinweise für selbständige  
 Journalisten 

1. Neue Grenzen für die  
Buchführungsverpflichtung

Für Wirtschaf tsjahre, die nach dem 
31.12.2015 beginnen, gelten neue Grenz-
werte für die handels- und steuerrechtli-
chen Buchführungspflichten. Der bisherige 
Schwellenwert von 500.000,00 Euro Um-
satzerlöse pro Jahr ist auf 600.000,00 Euro 
und der Gewinn von 50.000,00 Euro pro 
Jahr auf 60.000,00 Euro heraufgesetzt wor-
den. Damit steigt die Gruppe der Journa-
listen, die nicht buchführungspflichtig sind. 
Gleichzeitig entfällt für diese Journalisten 
auch die Verpflichtung, eine Bilanz aufzu-
stellen.

Hinweis: Waren Sie bislang auf Basis 
der alten Grenzen zur Bilanzierung ver-
pflichtet, bleiben aber künftig unter der 
Grenze, kommt der Übergang zur Einnah-
menüberschussrechnung in Betracht.

2. Vorsteuerabzug –  
wann der Rechnungsempfänger 
nachforschen muss

Der Vorsteuerabzug setzt voraus, dass eine 
ordnungsgemäße Rechnung vorliegt. So 
müssen insbesondere die Anschrift des leis-
tenden Unternehmers und des Leistungs-
empfängers, seine Steuernummer, eine 
Rechnungsnummer, der Leistungszeit-
punkt, eine Leistungsbeschreibung und der 
gesonderte Umsatzsteuerausweis enthal-
ten sein. Diese Anforderungen werden zu-
nehmend strenger geprüft.

Tipp: Achten Sie darauf, dass die Rech-
nung die vollständige Anschrift des Leisten-
den enthält, unter der er sein Unternehmen 
ausübt! Da Sie als Rechnungsempfänger 
die Beweislast für die Ordnungsmäßigkeit 
der Rechnung tragen, sollten Sie eine Rech-
nung erst bezahlen, wenn sich daraus die 
Firmenadresse ergibt. Bis zur ordnungsge-
mäßen Rechnungsausstellung steht Ihnen 
Leistungsverweigerungsrecht zu.

2. Kinderfreibetrag
Außerdem ergeben sich – ebenfalls rück-
wirkend zum 01.01.2015 – folgende wei-
tere Vorteile für die Steuerzahler: Der Kin-
derfreibetrag einschließlich des Freibetrags 
für Betreuung und Erziehung oder Ausbil-
dung erhöht sich von 7.008,00 Euro ab dem 
01.01.2015 auf 7.152,00 Euro, und dann ab 
dem 01.01.2016 auf 7.248,00 Euro.

3. Kindergeld
Das monatliche Kindergeld wurde ab 
01.01.2015 auf 188,00 Euro für das erste und 
zweite Kind und auf 194,00 Euro für das 
dritte Kind sowie 219,00 Euro für weitere 
Kinder  angehoben. Im laufenden Jahr er-
folgte eine weitere Erhöhung um jeweils 
2,00 Euro.

4. Entlastungsbetrag für  
Alleinerziehende

Ab dem 01.01.2015 wurde der Entlastungs-
betrag für Alleinerziehende deutlich von 
bislang 1.308,00 Euro auf 1.908,00 Euro an-
gehoben. Jedes weitere Kind wird mit wei-
teren 240,00 Euro berücksichtigt. Die wei-
teren Kinder können künftig auch im 
Lohnsteuerabzugsverfahren berücksich-
tigt werden. Anspruchsberechtigt sind al-
leinstehende Personen, zu deren Haushalt 
mindestens ein Kind gehört, für welches ih-
nen der Kinderfreibetrag oder Kindergeld 
zusteht.

5. Kinderbetreuungskosten –  
kein Werbungskostenabzug  
bei Barzahlung

Kinderbetreuungskosten sind als Son-
derausgaben zu zwei Dritteln (maximal 
4.000,00 Euro je Kind) steuerlich abzugsfä-
hig. Dies gilt jedoch nur, wenn die Zahlung 
gegen Rechnung auf das Konto des Be-
treuenden und damit unbar erfolgt. Dies 
betrifft Dienstleistungen, die auf Rech-
nung erbracht werden, sowie geringfü-
gige Beschäftigungsverhältnisse, obwohl 
in diesen Fällen keine Rechnung ausge-
stellt wird. Der Rechnung stehen der Ar-
beitsvertrag des Minijobbers und ein Au-
pair-Vertrag gleich.�

 II. Hinweise für angestellte  
 Journalisten 

Beiträge zur Sozialversicherung
Die Sozialversicherungsbeiträge bleiben 
stabil. Dies gilt auch für die Beiträge zur 
Pflegeversicherung (2,35 Prozent), die erst 
ab 2017 um 0,2 Prozent angehoben werden 
sollen. Auch bei der gesetzlichen Kranken-
versicherung bleibt der Satz mit 14,6 Pro-
zent (7,3 Prozent Arbeitgeber- und 7,3 Pro-
zent Arbeitnehmeranteil) stabil. Lediglich 
die Zusatzbeiträge, die die Krankenversi-
cherungen zu Lasten des Arbeitnehmers 
erheben dürfen, werden wahrscheinlich 
auf über ein Prozent ansteigen. Die monat-
lichen Beitragsbemessungsgrenzen für die 
gesetzliche Sozialversicherung werden wie 
folgt angepasst:

	� Kranken- und Pflegeversicherung: 
4.237,50 Euro

	� Rentenversicherung West:  
6.200,00 Euro

	� Rentenversicherung Ost:  
5.400,00 Euro

Nach den derzeitigen Plänen soll die Ver-
sicherungspf lichtgrenze von derzeit 
54.900,00 Euro noch im laufenden Jahr auf 
56.250,00 Euro angehoben werden.

 III. Hinweise für alle Journalisten 

1. Grundfreibeträge
Zur weiteren Anpassung an die Inflation 
wurden die Grundfreibeträge im Einkom-
mensteuergesetz bereits rückwirkend zum 
01.01.2015 erhöht.

Grundfreibetrag pro Person:
2014	 8.354,00 Euro
2015	 8.472,00 Euro
2016	 8.652,00 Euro

Hinweis: Bei Eheleuten und eingetragenen 
Lebenspartnern verdoppeln sich die Be-
träge. Gleichzeitig werden die Höchstbe-
träge für den Abzug von Unterhaltsleistun-
gen für das Jahr 2015 auf 8.472,00 Euro und 
ab 2016 auf 8.652,00 Euro heraufgesetzt.

Was hat das Jahr 2016 bisher  
Neues für Journalisten gebracht?
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W as bleibt nach all der Aufre-
gung? Das Gericht hat es al-
len Medienschaffenden ins 

Stammbuch geschrieben, ihre Art von (Ver-
dachts-)berichterstattung einmal grundle-
gend zu überprüfen. Es hat Redakteuren in 
anschaulicher Weise das Handwerkszeug 
mitgegeben, zukünftig spannend und mit-
reißend zu berichten und dennoch Persön-
lichkeitsrechtsverletzungen zu vermeiden. 
Die Urteile lesen sich wie eine Räuberpis-
tole aus dem Boulevard und machen zu-
gleich fassungslos, in welcher Weise gele-
gentlich in unseren Medien mit Menschen 
umgegangen wird. Sie sind Lehrstücke für 
Medienschaffende, die einmal deutlich 
machen, in welchem Rahmen sich (Sensa-
tions-)Berichterstattung zu bewegen hat 
und wann mit empfindlichen Geldentschä-
digungsforderungen zu rechnen ist.

Die Geldentschädigung
Häufig sehen sich Personen, welche Ge-
genstand der Medienberichterstattung 
sind, von den Redakteuren zu Unrecht be-
schuldigt oder falsch dargestellt. Das kann 
zur Folge haben, dass die Berichterstat-
tung zu unterlassen ist. Nicht immer aber 
ist auch eine Geldentschädigung an die be-
troffene Person zu zahlen. Wann also muss 

Es ist schon wieder eine Weile her: 
da hatte es ein bekannter ehema-
liger Wetter-Moderator geschafft, 
die bisher höchste, jemals vor ei-
nem deutschen Gericht erzielte 
Geldentschädigung für durch die 
Medien erlittene Persönlichkeits-
rechtsverletzungen zu erstrei-
ten. Die beiden Urteile des Land-
gerichts Köln vom 30.09.2015 (Az. 
28 O 2/14 und 28 O 7/14) richten 
sich gegen den Springer-Verlag 
mit seinen Print- und Online-Me-
dien. Insgesamt etwas mehr als 
910.000,00 Euro hat es den Ver-
lag gekostet, in seiner auflagen-
stärksten Publikation in gewohnt 
reißerischer Weise über eine Per-
son des öffentlichen Lebens zu 
berichtet.
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Das kann ja teuer werden!
 Ein Lehrstück über die Folgen unangemessener und falscher Berichterstattung

Frühere Gesellschafts-
systeme betrachteten 
den öffentlichen 
Pranger als legitim
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damit gerechnet werden, dass neben ei-
ner Entschuldigung sogar eine Entschädi-
gung fällig ist? Wobei beides gleicherma-
ßen schmerzhaft sein kann...

Eine Geldentschädigung kommt dann 
und nur dann in Betracht, wenn sich eine 
erlittene Persönlichkeitsrechtsverletzung 
nicht in anderer Weise befriedigend aus-
gleichen lässt. Aufgrund der Schwere der 
Beeinträchtigung und des Fehlens ander-
weitiger Ausgleichsmöglichkeiten muss 
also ein unabwendbares Bedürfnis für ei-
nen finanziellen Ausgleich bestehen (BGH 
NJW 1995, 861; BVerfG NJW 1973, 1221). Ob 
eine schuldhafte Verletzung des Persön-
lichkeitsrechts schwer ist, bestimmt sich un-
ter Berücksichtigung aller Umstände des 
Einzelfalls nach Art und Schwere der zuge-
fügten Beeinträchtigung, der Bedeutung 
und Tragweite des Eingriffs, also dem Aus-
maß der Verbreitung der Veröffentlichung, 
der Nachhaltigkeit und Fortdauer der Inte-
ressen- oder Rufschädigung des Verletzten, 
dem Grad des Verschuldens, sowie Anlass 
und Beweggrund des Handelns des Verlet-
zers. Schon ein einziger dieser Umstände 
kann zur entsprechenden Schwere des Ein-
griffs führen (BGH, NJW). 

Bei Eingriffen in die Privat- und Intim-
sphäre besteht in der Regel keine andere 
Ausgleichsmöglichkeit. Denn beide Sphä-
ren sind nach ihrer Öffnung unwieder-
bringlich. Weder Gegendarstellung noch 
Beseitigung oder Widerruf können sie wie-
der herstellen (LG Köln, Urteil v. 30.09.2015, 
Az. 28 O 2/14).

Immer geht es jedenfalls darum, ob 
nach Abwägung eines gewichtigen Infor-
mationsinteresses der Öffentlichkeit mit 
den Persönlichkeitsrechten des Betroffe-
nen dessen Persönlichkeitsrechten im Ein-
zelfall das größere Gewicht zukommt. Die 
mediale Berichterstattung über den blo-
ßen Verdacht der Begehung einer Straf-
tat ist hierbei besonders gefährlich für den 

Betroffenen und kann schneller zu einer 
Geldentschädigung führen. Die Medien 
haben bei der Verdachtsberichterstat-
tung die Unschuldsvermutung zu beach-
ten. Daher sind sie verpflichtet, zur Ver-
meidung einer Prangerwirkung und der 
Stigmatisierung des Betroffenen der Stich-
haltigkeit der zugeleiteten Informationen 
unter Berücksichtigung der den Verdäch-
tigen bei identifizierender Berichterstat-
tung drohenden Nachteile gewissenhaft 
nachzugehen. Die Medien müssen sich 
entsprechend zurückhalten und sich ge-
gebenenfalls auf eine ausgewogene Be-
richterstattung  beschränken. Die Ver-
öffentlichung von Einzelheiten aus dem 
privaten Lebensbereich des Betroffenen, 
deren Kenntnis zur Befriedigung des be-
rechtigten Informationsinteresses der Öf-
fentlichkeit nicht zwingend erforderlich 
sind, hat zu unterbleiben. Immer aber 
muss ein Mindestbestand an Beweistatsa-
chen vorliegen, die für den Wahrheitsge-
halt der Informationen sprechen und ihr 
damit erst „Öffentlichkeitswert“ verleihen, 
damit eine Berichterstattung über einen 
bloßen Verdacht gerechtfertigt ist.

In Bezug auf das Verschulden der Me-
dien ist ein schweres Verschulden im Sinne 
von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit nicht 
erforderlich. Die Anforderungen an die 
Sorgfaltspflicht sind umso höher anzuset-
zen, je schwerer und nachhaltiger das Anse-
hen des Betroffenen durch die Veröffentli-
chung beeinträchtigt wird. Die Darstellung 
darf keine Vorverurteilung des Betroffe-
nen beinhalten. Ein vorverurteilender Ef-
fekt kommt Darstellungen zu, die bei den 
angesprochenen Rezipienten die Vorstel-
lung hervorrufen, dass der einer Straftat 
Verdächtige bereits überführt sei. Dass au-
ßerdem an einer Verurteilung vernünftige 
Zweifel nicht mehr bestehen, so dass diese 
so gut wie sicher zu erwarten und praktisch 
nur noch Formsache ist.

Grundgesetz: Pressefreiheit  
versus Schutzauftrag

Damit man die astronomische Höhe der 
ausgeurteilten Geldentschädigungen ver-
steht -die sonst bei Schadensersatz in 
Deutschland eher unüblich sind- muss man 
verstehen, dass bei der Bemessung der 
Höhe der Geldentschädigung die Genug-
tuung des Opfers und die Prävention im 
Vordergrund der Betrachtung stehen. 

Bei dem Anspruch auf Geldentschä-
digung handelt es sich um ein Recht, das 
auf dem Schutzauftrag aus der Verfassung 
stützt, namentlich auf Artikel 1 und 2 Ab-
satz 1 des Grundgesetzes. Die Zubilligung ei-
ner Geldentschädigung beruht auf dem Ge-
danken, dass ohne einen solchen Anspruch 
Verletzungen des allgemeinen Persönlich-
keitsrechts häufig ohne Sanktionen blieben, 
mit der Folge, dass der Rechtsschutz der Per-
sönlichkeit verkümmern würde.

Ein Anspruch auf Geldentschädigung 
entsteht unter anderem infolge hartnäckiger 
Bildberichterstattung mit entsprechenden 
verletzenden Überschriften (OLG Hamburg, 
ZUM 2010,976). Immer ist aber im Rahmen 
der Abwägung die Kollision des allgemei-
nen Persönlichkeitsrechts mit dem Recht der 
freien Meinungsäußerung beziehungsweise 
Pressefreiheit zu berücksichtigen.

Dementsprechend fallen die Schluss-
worte im Urteil Az. 28 O 2/14 des Landge-
richts Köln entsprechend harsch aus, wenn 
es ausführt: „… zum einen muss der Be-
klagten durch die Höhe der Geldentschä-
digung verdeutlicht werden, in Zukunft 
bei der Berichterstattung über vergleich-
bare Geschehnisse eine größere Sorg-
falt und Zurückhaltung an den Tag zu le-
gen… zum anderen ist zu beachten, dass 
der Kläger zumindest auch durch die seine 
Intim- und Privatsphäre verletzende sowie 
in weiten Teilen reißerische Berichterstat-
tung der Beklagten nicht nur während des 
Zeitraums derselben, sondern auch in Zu-
kunft als frauenverachtender und gewalt-
bereiter Wiederholungstäter stigmatisiert 
wurde, bzw. bleiben wird, wodurch sowohl 
sein berufliches Wirken, als auch sein Privat-
leben massiv beeinträchtigt wurden, bzw. 
bleiben werden…“.

Damit ist alles gesagt. Ein Studium der 
genannten Urteile sei an dieser Stelle aus-
drücklich empfohlen. Es bleibt abzuwarten, 
ob dieser Richterspruch die Medienland-
schaft positiv verändern wird. Die Hoffnung 
stirbt bekanntlich zuletzt.�

Olaf Kretzschmer

Wird gelegentlich außer Acht gelassen: Berichterstattung sollte kein Leben zerstören
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B ewirtet beispielsweise ein Jour-
nalist einen Ressortleiter, um 
ihn von der Einrichtung einer 

Serie und nicht nur eines einzelnen Arti-
kels zu überzeugen, ist die Bewirtung mit 
einem vergleichsweise hohen geschäftli-
chen Interesse des Journalisten verbunden. 
Hinweis: Überzogene Ausgaben wie zahl-
reiche teure Getränke in Nachtclubs etc. 
werden in der Regel nicht anerkannt. 

Ohne Nachweise keine Absetzbarkeit
Nach dem Gesetzeswortlaut müssen 
schriftliche Belege vorliegen, die folgende 

der Gesamtbetrag der Rechnung auf maxi-
mal Euro 150,00 beläuft. 

Weitere Vereinfachungen
Die schriftlichen Angaben können auf der 
Rechnung selbst, beispielsweise in vorge-
druckten Feldern auf der Rückseite, oder 
getrennt davon gemacht werden. Erfolgen 
die notwendigen Angaben getrennt von 
der Rechnung, müssen das Schriftstück mit 
den Angaben und die eigentliche Rech-
nung grundsätzlich zusammengefügt wer-
den. Das bedeutet: Enthält die Gaststätten-
rechnung nicht genügend Raum für die 
Angaben zu den Teilnehmern und dem An-
lass der Bewirtung, können diese auf einem 

Angaben enthalten: Ort, Tag und Teilneh-
mer sowie Anlass der Bewirtung und die 
Höhe der Aufwendungen. Findet die Be-
wirtung in einer Gaststätte statt, genügen 
Angaben zu dem Anlass und den Teilneh-
mern der Bewirtung, allerdings ist die Res-
taurantrechnung unbedingt beizufügen. 

Nach aktueller, strenger Rechtspre-
chung des Bundesfinanzhofs muss auch 
der Name des bewirtenden Steuerpflichti-
gen (ergo: des Gastgebers) auf dem Beleg 
enthalten sein. Ansonsten ist der Betriebs-
ausgabenabzug verloren. 

Hinweis: Das ist gemäß einer Vereinfa-
chungsregelung der Finanzverwaltung al-
lerdings dann nicht zwingend, wenn sich 

Wer aus geschäftlichem Anlass 
Personen bewirtet, kann 70 Pro-
zent dieser Aufwendungen als 
Betriebsausgaben abziehen, 
sofern die Kosten als solche das 
„übliche Maß“ nicht übersteigen.  
Als „üblich“ dürften im Einzel-
fall auch höhere Rechnungen von 
sehr guten Restaurants anzuse-
hen sein. Dies richtet sich nach 
der allgemeinen Verkehrsauffas-
sung. Praktisch wird es auf die 
Größe des Unternehmens sowie 
Art und Umfang der (geplanten)  
Geschäftsbeziehung etc. 
ankommen. 

Beruflich veranlasste Bewirtungen 
von Freiberuflern sind abzugsfähige 
Betriebsausgaben

Sie dürfen auch in besseren  
Restaurants beruflich speisen

Ungewöhnlich: Bei einem Picknick sind Kostennachweise per Eigenbeleg denkbar
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Hinweis: Bei Bewirtungen außerhalb einer 
Gaststätte (zum Beispiel bei einem  organi-
sierten Picknick) ist ein Nachweis der Kosten 
anhand von Eigenbelegen denkbar.�

Dipl.-Kffr. Gabriele Krink ist seit 
langem als Steuerberaterin etabliert. Die 
Tätigkeits- und Interessenschwerpunkte 
ihrer Kanzlei liegen u. a. auf der Betreuung 
von freien Berufen und dem engagierten 
Beistand für fest angestellte Journalisten & 
Kommunikationsfachleute. Sie leitet 
federführend das Team, welches den 
Mitgliedern von DPV und bdfj im Rahmen 
der kostenfreien Steuerberatung 
kompetent zur Seite steht.

gesonderten Blatt gemacht werden, das di-
rekt an den Beleg geheftet werden sollte. 

Hinweis: Die Angaben müssen auf der 
Rechnung bzw. dem ergänzenden Beleg 
zeitnah, also spätestens kurze Zeit nach der 
Bewirtung notiert werden. Hat das Finanz-
amt bereits einen fehlerhaften Beleg vor-
liegen, ist die Nachholung fehlender An-
gaben in aller Regel nicht mehr möglich. 
Deshalb sollte die Bewirtungsrechnung 
möglichst direkt nach dem beruflich veran-
lassten Essen vollständig ausgefüllt werden.

Bewirtungen in Gaststätten können 
nach eindeutigem Gesetzeswortlaut und 
der strengen Rechtsprechung des Bundes-
finanzhofs nicht mit Eigenbelegen nachge-
wiesen werden – mit Ausnahme der ergän-
zenden Angaben (Teilnehmer und Anlass 
der Bewirtung). Danach hat die Gaststätten-
rechnung als sogenannte Fremdrechnung 
eine erhöhte Nachweisfunktion. Sie kann im 
Allgemeinen auch nicht durch -eventuell um 
Eigenbelege ergänzte- Kreditkartenabrech-
nungen oder Ähnliches ersetzt werden.

Kreditkartenabrechungen alleine ersetzen einen Restaurantbeleg nicht

D abei wurde untersucht, wel-
che Angebote vorhanden sind, 
wenn man nicht das „Plastik-

geld“ des bestehenden Girokontos haben 
will. Bei der Recherche nach der optimalen 
Alternative spielten beispielsweise die Zins-
sätze für die Ratenzahlung und auch der 
kostenfreie Zeitraum eine Rolle. Ein weite-

Das ganze Testergebnis von n-tv finden Sie 
unter www.n-tv.de/ratgeber/tests/Kredit 
karten-im-Test-article17055081.html.

Anträge und weitere Informationen zu 
der Berufskreditkarte für Journalisten fin-
den Sie unter   www.presscreditcard.de .

rer wichtiger Punkt betraf die Gebühren für 
Auslandseinsätze außerhalb des Euroraums, 
denn genau da werden Kreditkarten zum 
Einkaufen besonders gerne eingesetzt. 
Schließlich ist die Jahresgebühr im Ver-
gleich nur die halbe Wahrheit.

Zusammengefasst galt das Haupt
augenmerk folgenden Aspekten:
	� Jahresgebühren in Euro
	� Gebühren für den Einsatz im Ausland
	� Sollzins bei Teilzahlung
	� Gebühren für den Einsatz am Geld

automat im Inland

Die herausgebende Advancia Bank erhielt 
die höchste Gesamtpunktzahl aller ge-
testeten Kreditkarten ohne verpflichten-
des Girokonto. Damit zeichnet ein weiteres 
Siegel die für DPV und bdfj-Mitglieder kos-
tenlose PressCreditCard aus. Wer verglei-
chen möchte, ob eine klassische Kreditkarte 
zu dem persönlichen Einsatzzielen passt:  

Die Kollegen von n-tv haben 
jüngst – in Zusammenarbeit mit 
der FMH-Finanzberatung – die 
Gebühren, Konditionen und Be-
sonderheiten der klassischen Kre-
ditkarten ohne Kontobindung 
ausgewertet. Bei dem daraus ent-
standenen Ranking wurde die 
Karte der Advancia Bank, zu der 
die PressCreditCard gehört, als 
„beste Kreditkarte“ auf Platz 1 
ausgezeichnet.

Siegel von n-tv als „beste Kreditkarte“
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P rivate Kapitalerträge unterlie-
gen in der Regel einem pau-
schalen Steuersatz von 25 Pro-

zent plus Solidaritätszuschlag. Das gilt aber 
nicht, wenn sich nahestehende Personen 
untereinander ein Darlehen gewähren und 
wenn daraus Werbungskosten oder Be-
triebsausgaben entstehen. Mit dieser Ein-
schränkung sollen fiskalisch unerwünschte 
Gestaltungen im familiären Kreis verhindert 
werden. Ein Beispiel: Ein Familienmitglied, 
das beruflich oder unternehmerisch tätig ist, 
erhält einen Kredit von einem Elternteil. Der 
Kreditnehmer setzt seine Zinsaufwendun-
gen ab und reduziert damit sein Einkom-
men, das mit bis zu 45 Prozent Grenzsteu-
ersatz belastet ist. Der Kreditgeber in der 
Familie versteuert hingegen die korrespon-
dierenden privaten Zinseinnahmen nur mit 
25 Prozent. Daraus resultiert eine Steuerer-
sparnis für die Familie von bis zu 20 Prozent.

Bereits in mehreren Urteilen aus dem 
Jahr 2014 hatte der Bundesfinanzhof (BFH) 
jedoch entschieden, dass die Anwendung 
des Abgeltungssteuersatzes nicht nur allein 
aufgrund eines Verwandtschaftsverhält-
nisses ausgeschlossen werden darf. Sogar 
zwischen Ehegatten will der BFH die Aner-
kennung von Darlehensbeziehungen nicht 
grundsätzlich ausschließen. Allerdings ist 
es schädlich, wenn eine Situation vorliegt, 
in der auf eines der Familienmitglieder ein 
beherrschender oder außerhalb der Darle-
hensbeziehung begründeter Einfluss aus-
geübt werden kann oder ein eigenes wirt-
schaftliches Interesse an der Erzielung der 
Einkünfte des anderen besteht. Nach jüngs-

�2. Die Vereinbarung muss in jedem 
Einzelfall und während der gesam-
ten Vertragsdauer nach Inhalt und 
Durchführung dem entsprechen, was 
fremde Dritte üblicherweise vereinba-
ren würden. 

Vergleichsmaßstab für Kredite wären 
grundsätzlich bankübliche Vertragsgestal-
tungen, insbesondere im Hinblick auf Lauf-
zeit, Zinshöhe, Zinszahlungstermine, Belei-
hungswerte sowie Besicherung.

Zwar hält der BFH dabei einzelne Ab-
weichungen vom Standard der Kreditins-
titute für unschädlich. Zu raten ist jedoch 
eine sorgfältige Dokumentation und Ab-
wicklung des Darlehensverhältnisses unter 
Einhaltung der von Finanzverwaltung und 
Gerichten gesteckten Grenzen. Nach der 
schriftlichen Fixierung der banküblichen 
Vertragskonditionen muss der Vertrag auch 
entsprechend umgesetzt werden. Denn 
unabhängig von den inhaltlichen Details 
eines Vertrages werden Übereinkommen, 
die nicht wie vereinbart umgesetzt werden, 
schon ganz grundsätzlich nicht steuerlich 
anerkannt. �

Gabriele Krink

ter Entscheidung des BFH sei dies beispiels-
weise der Fall, wenn ein Steuerpflichtiger 
seinem Ehepartner, der weder über regel-
mäßiges (Arbeits-)Einkommen noch grö-
ßeres Vermögen verfügt, ein vollfinanzie-
rendes Darlehen zur Anschaffung einer 
fremdvermieteten Immobilie gewährt.

Auf die hieraus erzielten Kapitalerträge 
hat der BFH die Anwendung des niedrige-
ren Abgeltungssteuertarifs ausgeschlossen 
und diese der normalen progressiven Ein-
kommensteuer unterworfen. Der beherr-
schende Einfluss des Kreditgebers bestehe 
hier darin, dass dem Kreditnehmer mangels 
eigener finanzieller Mittel eine alternative 
Finanzierung, etwa über eine Bank, nicht 
möglich gewesen wäre.

Dem Wortlaut des Vertrages  
präzise folgen

Die Finanzverwaltung hat mittlerweile ihre 
Auffassung an die BFH-Rechtsprechung 
angepasst und schließt auch bei Krediten 
unter Angehörigen die Anwendung des 
Abgeltungssteuersatzes nicht mehr grund-
sätzlich aus. Damit ergeben sich für die An-
wendung des Abgeltungssteuersatzes bei 
Darlehen an nahestehende Personen fol-
gende Voraussetzungen: 

�1. Kein beherrschender Einfluss auf den 
Kreditnehmer oder eigenes wirtschaft-
liches Interesse.

Wie jedermann können auch Jour­
nalisten aus unterschiedlichen 
Gründen in Liquiditätsschwierig­
keiten geraten. In einer solchen 
Situation bietet sich manches Mal 
eine Unterstützung durch Fami­
lienmitglieder an – per Darlehen 
innerhalb der Familie.  
Es kann natürlich auch umgekehrt 
die Situation entstehen, dass ein 
Berufskollege einem Familien­
mitglied ein Darlehen gewährt, 
weil er einen Liquiditätsüber­
schuss hat.

Clever und legal nutzen:  
Darlehen innerhalb der Familie

Oftmals kann die Verwandtschaft helfen, Liquiditätslücken zu überbrücken
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I m Vergleich zu Arbeitnehmern be-
ziehen Selbständige kein regel-
mäßiges Gehalt. Während bei An-

gestellten der Arbeitgeber einen Teil der 
Sozialversicherungsbeiträge übernimmt, 
muss sich ein Selbständiger komplett auf 
eigene Kosten versichern. Bei geringen Ein-
nahmen wäre das für manche Kunstschaf-
fenden existenzbedrohend. Deshalb greift 
der Staat Künstlern und Publizisten in der 
Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung 
per Gesetz unter die Arme.

Jeder, der einen vom KSVG abgedeck-
ten Beruf selbständig ausübt, muss sich bei 
der Künstlersozialkasse (KSK) melden und 
Angaben zu seinen Tätigkeiten und Einnah-
men machen. Das ist keine eigene Versiche-
rungsgesellschaft, sondern eine Art ausfüh-
rende Behörde, die das KSVG umsetzt. Sie 
stellt die Versicherungspflicht fest, meldet 
die begünstigten Künstler bei den entspre-
chenden Stellen an, zieht die Beiträge ein 
und leitet sie an die jeweiligen Versiche-
rungsträger weiter. Wer eine selbständige 
künstlerische Tätigkeit aufnimmt, muss ei-
nen Fragebogen ausfüllen und an die KSK 
schicken. Diese prüft dann, ob eine Versi-
cherungspflicht nach dem Gesetz besteht. 
Das hängt davon ab, ob jemand tatsäch-
lich – und nicht nur vorübergehend – er-
werbsmäßig als Künstler oder Publizist tä-
tig ist. Man kann sich also nicht aussuchen, 
ob man „in der Künstlersozialversicherung“ 
sein möchte oder nicht. Stellt die KSK eine 
Versicherungspflicht nach dem Gesetz fest, 
ist man „drin“, manchmal auch nur in einer 
der drei Versicherungssparten.

dacht. Die Monatsbeiträge werden dann 
entsprechend angepasst. Für Berufsanfän-
ger und Höherverdienende besteht auch 
die Möglichkeit, sich von der Kranken- und 
Pflegeversicherungspflicht befreien zu las-
sen. Eine Befreiung von der Rentenversiche-
rungspflicht gibt es jedoch nicht – selbst 
wenn der Versicherte privat vorsorgt.

Weitere Informationen erhalten interes-
sierte Medienschaffende mit der Schrift Nr. 
8513 „KSK – die Künstlersozialkasse“, welche 
in der Bundesgeschäftsstelle des Journalis-
tenzentrum Deutschland angefordert wer-
den kann.�

Monatsbeiträge können flexibel  
angepasst werden

Praktisch bedeutet das dann, dass nach 
dem Künstlersozialversicherungsgesetz an-
erkannte Künstler und Publizisten nur die 
Hälfte der jeweiligen Versicherungsbei-
träge zahlen müssen – vergleichbar mit Ar-
beitnehmern. Die andere Hälfte wird aus 
einem Bundeszuschuss und der Künstler-
sozialabgabe finanziert. Der Beitragssatz 
liegt in der Rentenversicherung aktuell bei 
18,7  Prozent, in der Krankenversicherung 
bei 14,6 Prozent und in der Pflegeversiche-
rung bei 2,35 (Eltern) beziehungsweise 2,6 
Prozent (Kinderlose). Auf die Versicherten 
entfällt jeweils die Hälfte. Wie hoch die Bei-
träge im Einzelnen ausfallen, bemisst sich 
am Jahresarbeitseinkommen. Da das Ein-
kommen bei selbständigen Künstlern in 
der Regel schwankt, wird es zunächst ge-
schätzt. Zum Ende eines Kalenderjahres 
müssen die Versicherten deshalb der KSK 
melden, wie hoch ihr Jahresarbeitseinkom-
men im folgenden Jahr voraussichtlich aus-
fallen wird. Auf dieser Grundlage werden 
dann die monatlichen Beiträge festgelegt. 
Das Arbeitseinkommen ist das Ergebnis aus 
der Gewinn- und Verlustrechnung für die 
Einkommensteuer. Zu Beginn des Folgejah-
res erfolgt dann noch die Meldung des tat-
sächlichen Einkommens. Außerdem kann 
der Versicherte jederzeit seine Schätzung 
korrigieren, wenn der zu erwartende Ge-
winn niedriger oder höher ausfällt als ge-

Seit mittlerweile 33 Jahren gibt 
es in Deutschland das Künstlerso-
zialversicherungsgesetz (KSVG). 
Es bietet all jenen Personen be-
sonderen Schutz, die selbständig 
künstlerisch oder publizistisch 
tätig sind. Zu diesen Berufsgrup-
pen gehören zum Beispiel Jour-
nalisten, Texter, Filmemacher und 
künstlerische Fotografen. 

Das Sozialversicherungssystem soll wichtige Risiken des Daseins abfedern
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Halb beteiligt, voll versichert
Der Staat greift selbständigen Künstlern und Publizisten bei der 
Sozialversicherung unter die Arme – ob sie wollen oder nicht

K Ü N S T L E R S O Z I A LV E R S I C H E R U N G

Mirjam Büttner ist freie Journalistin und  
arbeitet im Medienbüro Hamburg – einer 
kirchlichen Aus- und Weiterbildungsein­
richtung für Print, Radio, TV und Online, 
die seit über 20 Jahren besteht. Beim 
Journalistenzentrum Deutschland steht sie 
den Mitgliedern von DPV und bdfj über die 
Journalistenberatung gerne zur Verfügung.
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R echnung raus – Geld rein! Fac-
toringservice für Freelancer und 
Kleinunternehmen, so wirbt die 

Firma Pagido – ein Pressekonditionspart-
ner von DPV und bdfj – für seinen Service. 

Jochen Stepp, Vorstand der Invois AG, 
ebenfalls ein Factoringanbieter, sieht vor al-
lem drei Vorteile für Medienschaffende: Li-
quidität, Entlastung und Sicherheit: „Sie be-
kommen das Geld sofort, innerhalb von 
36 Stunden, und zwar 80 Prozent des Net-
tobetrages abzüglich unserer Gebühr in 
Höhe von 3,95 Prozent der Gesamtsumme. 
Der Sicherheitseinbehalt, also die restlichen 
20 Prozent, wird ausbezahlt, sobald der Ver-
lag oder Auftraggeber die Gesamtsumme 
bezahlt hat. Auch wenn der Geschäftspart-
ner insolvent wird, bekommt der Freelancer 
sein Geld – dank einer Kreditversicherung, 
die in solchen Fällen eintritt.“ 

Der Journalist erhält also immer 
100 Prozent seiner Forderung – abzüglich 
der 3,95 Prozent. Stepp: „Diese Gebühr liegt 
im Bereich des Skontos, das man einem Ge-
schäftspartner gewährt, wenn dieser sofort 
zahlt. Kein Vergleich mit den hohen Über-
ziehungszinsen, die Banken für Kontokor-
rentkredite oder gar Überziehungen dieser 

Doch nicht alle Journalisten wissen ge-
nau, was Factoring eigentlich ist. Bei gro-
ßen Unternehmen und auch Mittelständ-
lern wird Factoring, also die Übertragung 
von Forderungen eines Unternehmens vor 
Fälligkeit an ein Kreditinstitut oder einen 
Spezialdienstleister (Factor), schon lange 
eingesetzt. Die Vorteile liegen auf der Hand: 
vor allem die Liquiditätssituation und die 
Eigenkapitalquote verbessern sich. Und 
das lästige Debitorenmanagement, sprich 
Nachhaken, Mahnen, Klagen fällt weg be-
ziehungsweise wird vom Factoringunter-
nehmen übernommen.

Was die Großen können, können auch 
Selbstständige, kleine Unternehmen und 
Freiberufler mittlerweile ebenso nutzen. 
Sogar relativ einfach: Registrieren Sie sich 
und wickeln Sie Ihre Rechnungen über das 
Factoring-Unternehmen ab – Sie erhalten 
80  Prozent der Rechnungssumme sofort 
und sind gegen Zahlungsausfall versichert. 
So läuft es beispielsweise bei Pagido.

Je größer der Auftraggeber, desto 
länger ist oft das Zahlungsziel. 
Gerade für Freiberufler kann es 
dann manchmal ganz schön eng 
werden. Wenn der mächtige Ver-
lag oder das Unternehmen, für 
das man tätig war, drei Monate 
braucht, um das Honorar zu über-
weisen, muss der Freelancer unter 
Umständen einen Kontokorrent-
kredit mit seiner Bank vereinbaren  
oder sogar einen Überbrückungs-
kredit aufnehmen – oder aber er 
verkauft seine Forderungen an ei-
nen spezialisierten Dienstleister 
und bekommt sein Geld sofort.

Factoring – und das Warten  
(aufs Geld) hat ein Ende
Wie auch Journalisten von einer Forderungsabtretung profitieren können

Realität für viele Freiberufler: Rechnungen erstellen, 
mahnen, Überbrückungskredite aufnehmen
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eigener Rechtsabteilung anlegen? Noch 
dazu, wenn man nicht alles Porzellan zer-
schlagen will, weil man sich erhofft, eventu-
ell doch noch einmal für diesen Verlag tätig 
werden zu können.

Auch hier heißt das Zauberwort „Facto-
ring“. Kommt es wirklich zum Rechtsstreit, 
wird man allenfalls als Zeuge vor Gericht 
erscheinen. Gegner des Kunden ist dann 
nämlich die Factoringgesellschaft. Der 
Freelancer selbst steht also nicht als derje-
nige da, der den Verlag vor Gericht zerrt, be-
kommt aber dennoch sein Recht (und sein 
Geld). In der Regel wird übrigens die Facto-
ringfirma den Journalisten vor jeder Mahn-
stufe konsultieren, wie Factoring-Spezialist 
Pagido erläutert: „Auf diese Weise schließen 
wir aus, dass das Verhältnis zu den Auftrag-
gebern irgendwie belastet wird.“

Damit das alles im Alltag dann auch rei-
bungslos funktioniert, muss sich der Jour-
nalist beim jeweiligen Factoringpartner 
anmelden, mehrere Formulare (u. a. zum 

Kreditlinie verlangen. Da sind Sie schnell bei 
14 bis zu 20 Prozent!“

Konzentration auf die 
journalistische Arbeit

Doch auch der Vorteil „Entlastung“ darf 
nicht unterschätzt werden. Wer schon ein-
mal monatelang seinem Geld hinterherge-
laufen ist, das Prozedere von der freundli-
chen Zahlungserinnerung über die erste, 
zweite, dritte Mahnung bis hin zum Mahn-
bescheid kennt oder gar vor Gericht war, 
der weiß, wie hoch dieser Aufwand ist und 
dass dieser manchmal gar nicht mehr im 
Verhältnis zum Erlös steht. Auch das über-
nehmen Factoringunternehmen, ohne dass 
dafür zusätzliche Kosten anfallen. 

Schließlich ist die „Sicherheit“ ein Vor-
teil – vor allem für Freiberufler. Diese ha-
ben oft nicht die Zeit oder Möglichkeiten, 
die Zahlungsfähigkeit und -willigkeit des 
Geschäftspartners zu überprüfen. Sie ge-
hen dann im Falle eines Falles leer aus. Wer 
will sich schon mit einem großen Verlag mit 

Pagido bietet den Journalisten der Be-
rufsverbände DPV und bdfj nach Vor-
lage des Presseausweises einen Rabatt 
in Höhe von 10 Prozent – sie zahlen 
also statt 5 nur 4,5 Prozent der Rech-
nungssumme für den Service. Und bei 
der InVois AG erhalten die Mitglie-
der der Journalistenverbände eine ver-
günstigte Factoring-Gebühr in Höhe 
von 3,50 Prozent. Weiteren Informa-
tionen und den Link zur Registrie-
rung finden DPV/bdfj-Mitglieder unter 
www.presse-konditionen.org (Stich-
wortsuche „Pagido“ oder „Invois“). Alle 
anderen Kollegen können sich direkt 
unter www.pagido.de beziehungs-
weise www.journalisten-factoring.de 
schlau machen.

Thema Geldwäsche und eine sogenannte 
Negativerklärung der Hausbank) einreichen 
und ein Identifikationsverfahren (wie Post-
ID) vornehmen. Zu Beginn ist ein gewisser 
Aufwand also schon vorhanden. Doch da-
nach heißt es dann beispielsweise mit Pa-
gido „Rechnung raus – Geld rein!“ oder mit 
Rechnung36 von Invois „Ich komme immer 
schnell zu meinem Geld.“�

Das Risiko von Forderungen verkaufen

Walther Bruckschen (Jahrgang 1961), 
Diplom-Kaufmann und Unternehmensbe­
rater, besitzt langjährige Erfahrungen als 
Chefredakteur von Fachzeitschriften und 
ist als freiberuflicher Journalist, Agentur­
gründer und Geschäftsführer sowie PR- 
und Marketingberater tätig. Als Q-plus-
zertifizierter Gründungsberater ist er in der 
Beraterbörse der KfW gelistet und hat sich 
auf Gründer- und Führungskräftecoaching 
in der Medienbranche spezialisiert. Er 
betreut seit Januar 2013 federführend die 
Existenzgründungsberatung des Journalis­
tenzentrum Deutschland.
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Zum neuen Jahr wurden ver-
schiedene Beratungsförderpro-
gramme (namentlich Gründer-

coaching Deutschland, Runder Tisch und 
Turn-Around-Beratung) zu einem einheitli-
chen Beratungsförderprogramm des Bun-
des zusammengeführt.

Vor dem Gründen
Wer das Glück hat, in Bayern oder Rhein-
land-Pfalz zu gründen, kann noch vor 
der Gründung das sogenannte Vorgrün-
dungscoaching in Anspruch nehmen. In 
Rheinland-Pfalz werden 50 Prozent der 
Beratungskosten übernommen. Bei der be-
rufsbegleitenden Beratung zum schrittwei-
sen Einstieg in die selbstständige Erwerbs-
tätigkeit werden dabei drei Tagewerke (a 8 
Beratungsstunden), bei einer Existenzgrün-
dungsberatung bis zu sechs Tagewerke 

und bei einer Gründung durch Übernahme 
eines bestehenden Betriebes bis zu neun 
Tagewerke gefördert. Der Zuschuss in Bay-
ern liegt bei 70 Prozent des Beratungsho-
norars bei maximal zehn Tagewerken. Vo-
raussetzung: Sie dürfen noch nicht im 
Haupterwerb selbstständig sein.

Nach der Gründung
Für neu gegründete Unternehmen bis zwei 
Jahre nach Gründung (das bisherige Grün-
dercoaching Deutschland) gilt ab sofort 
eine maximale Bemessungsgrundlage von 
4 000 Euro. Gründer erhalten dabei 50 Pro-
zent der Beratungskosten (also bis zu 2 000 
Euro) vom Staat erstattet. In den neuen 
Bundesländern (ohne Berlin und ohne Re-
gion Leipzig) gilt sogar ein Fördersatz von 
80 Prozent, in der Region Lüneburg ein 
Fördersatz von 60 Prozent.

Beantragen können Gründer diese 
Förderung wie bisher bei den sogenann-
ten Regionalpartnern (IHK für gewerbliche 
Gründer, Institut für Freie Berufe für freibe-
rufliche Gründer wie beispielsweise Journa-
listen). Anders als bisher wird der Zuschuss 
nicht von der KfW-Bank ausgezahlt, son-
dern vom BAFA (Bundesamt für Wirtschaft 
und Ausfuhrkontrolle).

Kreditunterstützung
Eine weitere wichtige Hilfe ist die Kre-
ditförderung für junge Unternehmen. 
Er fahrungsgemäß legen die meisten 
Banken keinen großen Wert auf Kleinkre-
dite – schon gar nicht für Gründer, von de-
nen man ja nicht weiß, ob das Geschäfts-
konzept auch wirklich aufgeht. Die KfW 
versucht mit ihren Fördermaßnahmen die 
Nachteile, die junge Existenzgründer mit-
bringen, auszugleichen: Sie übernimmt 
80 Prozent der Haftung für den Kredit und 
macht es damit den Banken etwas leich-
ter, auch Gründern Geld zu leihen. Für die 
Gründer selbst gibt es außerdem einen or-
dentlichen Zinsabschlag: So kostet der so 
genannte ERP-Gründerkredit StartGeld ak-
tuell ab 2,07 Prozent effektiver Jahreszins. 
StartGeld gibt es bis zu 100 000 Euro pro 
Gründer – womit die meisten Freiberufler 
auskommen sollten. Außerdem ist kein Ei-
genkapital erforderlich. Und: Das StartGeld 

gibt es ebenfalls für Selbstständige im vor-
läufigen Nebenerwerb.

Online zum StartGeld
Auch weiterhin kann man diesen Kredit 
nicht direkt bei der KfW beantragen. Hier 
gilt das Hausbankprinzip. Ein ausführlicher 
Businessplan (mit Finanzplan) und positive 
Schufa-Werte sind unbedingte Vorausset-
zung. Wer zu seiner Hausbank keinen guten 
Draht hat oder wer schneller an einen Kre-
dit kommen möchte, kann beispielsweise 
auf das Angebot der Grenkebank zurück-
greifen. Dieses Kreditinstitut hat sich auf 
den Gründerkredit StartGeld spezialisiert 
und bietet (unterstützt durch externe Be-
rater vor Ort) eine Onlineplattform zur Kre-
ditbeantragung an. Innerhalb von nur vier 
Stunden kann so ein Gründer erfahren, ob 
er grundsätzlich die nötige Bonität für ei-
nen Gründerkredit mitbringt. Sind alle Un-
terlagen eingereicht, dauert es lediglich 
24 Stunden, bis der Kreditantrag geprüft 
und an die KfW-Bank weitergeleitet wird. 
Die KfW wiederum braucht dann etwa 
15 Werktage, um ihrerseits den Antrag zu 
prüfen und die finanziellen Mittel bereitzu-
stellen. Der Weg zum Geld ist damit erheb-
lich schneller als über andere Kanäle – für 
viele Gründer, die ihr Unternehmen mög-
lichst schnell starten möchten, ein schla-
gendes Argument.�

Walther Bruckschen

Dass Journalisten, die sich während 
des Gründungsprozesses beraten 
lassen, erfolgreicher sind als 
solche, die von Anfang an glauben, 
schon alles richtig zu machen, ist 
eine Binsenweisheit. Nicht umsonst 
hilft der Staat den Startups mit 
unterschiedlichen Instrumenten 
beim Gründen – wenn sich auch 
manche mehr wünschen.

Gefördert erfolgreich 
Was sich bei der Gründerunterstützung 2016 geändert hat

Mit Gründungsunterstützung rückt der 
eigene Kanal in erreichbare Nähe 

Existenzgründungberatung
Bei dieser Gelegenheit möchten wir Sie 
auch noch einmal auf die für Mitglie-
der von DPV und bdfj kostenlose Bera-
tung in Sachen Existenzgründung hin-
weisen: An jedem ersten und dritten 
Donnerstag (von 16 bis 18 Uhr) steht 
Ihnen Walther Bruckschen für Fragen 
rund um das Thema Gründung und Fi-
nanzierung telefonisch zur Verfügung. 
Komplexere Fragen können gerne je-
derzeit schriftlich per E-Mail, Fax oder 
postalisch gestellt werden.
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Verschlüsselung  
von E-Mails

Der Einsatz von Verschlüsselungsverfahren für den Schutz  
von privaten Daten kommt nur langsam voran.

Eine repräsentative Umfrage im 
Auftrag des Digitalverbands Bit-
kom hat ergeben: 

	� Nur 15 Prozent der Internetnutzer ver-
schlüsseln ihre Mails.

	� Vielen Nutzern ist die Anwendung zu 
aufwändig.

	� Online-Dienste erweitern Kryptografie-
Angebote und sichern Internetverbin-
dungen besser ab.

Demnach verschlüsselten im vergangenen 
Jahr 15 Prozent der deutschen Internetnut-
zer E-Mails. Zum Vergleich: Im Jahr davor 
waren es mit 14 Prozent ähnlich viele. Al-
lerdings verschlüsselten im Juli 2013, als die 
NSA-Affäre ins Rollen kam, laut einer Bit-
kom-Umfrage nur sechs Prozent der Inter-
netnutzer ihre E-Mails. „Das Interesse an 
der Verschlüsselung von Daten ist bei den 
Nutzern nach einem kurzen Hoch nicht 
weiter gestiegen”, sagt Bitkom-Hauptge-
schäftsführer Dr. Bernhard Rohleder. „Mit 
der Verschlüsselung von E-Mails und Da-
teien können sich die Nutzer gut vor dem 
Missbrauch ihrer persönlichen Daten schüt-
zen. Die Anwendung ist aber häufig noch 
zu kompliziert.” Als Grund für den Ver-
zicht auf Verschlüsselungssoftware geben 
64 Prozent an, dass sie sich damit nicht aus-
kennen. 59 Prozent sagen, dass ihre Kom-
munikationspartner keine Verschlüsselung 
einsetzen. Ein Viertel (26 Prozent) hält Ver-
schlüsselung grundsätzlich für zu aufwän-
dig. Neben der Verschlüsselung von E-Mails 
können User auch Dateien auf ihrem Com-
puter mit Hilfe einer Kryptografie-Software 
sichern. Davon machten im vergangenen 
Jahr zwölf Prozent der Internetnutzer Ge-
brauch. Im Jahr 2014 waren es elf Prozent 
und im Jahr davor acht Prozent. 

Wegen der Angriffe von Geheimdiens-
ten und kriminellen Hackern bauen viele 
Anbieter von Online-Diensten ihre Si-

cherheitsmaßnahmen aus und setzen da-
bei auch auf Verschlüsselung. „Einige E-
Mail-Anbieter bieten die Verschlüsselung 
von elektronischen Nachrichten bereits 
an”, sagt Rohleder. Die am häufigsten ver-
wendeten Standards für die Verschlüsse-
lung einzelner E-Mails sind Pretty Good 
Privacy (PGP) sowie dessen Open-Source-
Varianten OpenPGP und S/MIME (Secure/
Multipurpose Internet Mail Extensions). 
Mit Hilfe eines öffentlichen und eines pri-

vaten Schlüssels und der entsprechenden 
Software können E-Mails verschlüsselt und 
entschlüsselt werden. Entscheidende Vo-
raussetzung für eine Nutzung ist jedoch, 
dass Sender und Empfänger den glei-
chen Standard nutzen und den öffentli-
chen Schlüssel ausgetauscht haben. „Die 
Verschlüsselung von E-Mails sollte weiter 
vereinfacht und besser in die bestehen-
den Services eingebunden werden”, be-
tont Rohleder. Eine entsprechende Initia-
tive hat das Fraunhofer Institut für Sichere 
Informationstechnologie unter dem Stich-
wort „Volksverschlüsselung” gestartet.

Neben der besseren Sicherung einzel-
ner E-Mails kommen verstärkt Verschlüs-
selungsverfahren für die Verbindung zu 
Webseiten zum Einsatz. Bereits weit ver-
breitet sind gesicherte Verbindungen zum 
Beispiel beim Online-Shopping oder On-
line-Banking. Diese so genannte Trans-
portverschlüsselung wird unter anderem 
durch Sicherheitsstandards wie Transport 

Layer Security (TLS), Perfect Forward Se-
crecy (PFS) oder das Netzwerkprotokoll 
DANE gewährleistet. Nutzer erkennen eine 
gesicherte Verbindung daran, dass die Ad-
resse der Webseite im Browser mit „https” 
(„s” für secure) statt nur mit „http” beginnt. 
Zudem gehen viele E-Mail-Anbieter dazu 
über, den Austausch von Mails mit ande-
ren Providern möglichst ausschließlich 
über verschlüsselte Verbindungen zu ge-
währleisten. 

Nicht nur der Transport der Daten, 
sondern auch der Schutz vor unerwünsch-
ten Zugriffen ist für die Datensicherheit in 
Online-Portalen entscheidend. Schutzme-
chanismen wie eine „Mehr-Faktor-Authen-
tifizierung” könnten geeignete Maßnah-
men sein, um einen zusätzlichen Schutz 
vor Hackern zu schaffen. Dabei kommen 
für die Authentifizierung mindestens zwei 
voneinander unabhängige Komponenten 
zum Einsatz. Bei Online-Überweisungen 
ist das zum Beispiel das Passwort und eine 
mobile Transaktionsnummer, die auf das 
Handy übertragen wird.

 
Hinweis zur Methodik: Die Anga-

ben basieren auf einer repräsentativen 
Umfrage, die Bitkom Research durchge-
führt hat. Dabei wurden 1009 Internetnut-
zer ab 14 Jahren befragt, die privat einen 
Computer nutzen. Die Frage lautete: „Wel-
che der folgenden Sicherheitsprogramme 
oder -dienste nutzen Sie auf Ihrem privaten 
Computer?” �

Maurice Shahd ist Pressesprecher des 
Bitkom-Verbandes, m.shahd@bitkom.org

Netzpolitik: Datenschutz, Urheberrecht 
u. a., IT-Sicherheit, Jugendschutz in der 
digitalen Welt, Digitaler Verbraucher­
schutz, Big Data, Cloud Computing, 
Social Media, E-Publishing Bitkom e. V.
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 Mit Hilfe eines öffentlichen und  
 eines privaten Schlüssels und  
 der entsprechenden Software  
 können E-Mails verschlüsselt  
 und entschlüsselt werden. 
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Mai 2016
Treffen mit Vertretern anderer  
Journalistenverbände

DPV und bdfj treffen sich mit Vertretern von 
nationalen Journalistenverbänden, um über eine 
Verbesserung der Beziehungen und einen Aus-
bau der Kooperationen zu sprechen. Es werden 
Absichtserklärungen vereinbart, von deren Um-
setzung die Mitglieder der verschiedenen Be-
rufsverbände profitieren sollen.

World Freedom Press Day  
der Vereinten Nationen

DPV und bdfj nehmen als einzige Vertreter 
deutscher Journalistenverbände an der wich-
tigsten Veranstaltung zum Internationalen Tag 
der Pressefreiheit teil. Seit 1993 und der Dekla-
ration von Windhuk wird zu diesem Datum welt-
weit an die Meinungsfreiheit erinnert. Die Ver-
einten Nationen haben hochrangige Vertreter 
aus der Medienszene eingeladen, um sich über 
den aktuellen Stand und zukünftige Verbesse-
rungen auszutauschen.

April 2016
Diskussion: Spannungsfeld Nahost

Der langjährige Nahostkorrespondent der 
Wochenzeitung Die Zeit, Dr. Michael Lüders, 
zeichnet die aktuellen Konfliktlinien im Nahen 
Osten nach und berichtet über seine Erfahrun-
gen in der Region. Vertreter des Journalisten-
zentrum Deutschland beteiligen sich an der Ver-
anstaltung, welche in eine Diskussion mit den 
anwesenden Gästen mündet.

März 2016
Foto-Pressereise nach Spitzbergen/Arktis

In 9 Tagen legt eine Gruppe von Bildjour-
nalisten 1.000 Kilometer mit dem Schneemobil 
zurück und besucht atemberaubende Plätze in 
Spitzbergen. Die von DPV und bdfj unterstützte 
Pressereise ermöglicht den Teilnehmern Zugang 
zu Regionen, welche alleine kaum oder nur un-
ter extremem Aufwand zu erreichen wäre. Nicht 
Menschen besiedeln diese Gegend, sondern 
Wale, Eisbären und Seelöwen, nicht zu verges-
sen der König der Arktis, der gewaltige Polarbär. 
Was für Fotografen normalerweise unmöglich 
ist, wird hier erlebt.

Februar 2016
Arbeitsgruppensitzung Bundesverband 
Freie Berufe (BFB)

Vertreter des Journalistenzentrum Deutsch-
land bringen in der Arbeitsgruppe „Konzept für 
eine BFB-Initiative zum Wesen der Freiberuflich-
keit“ die Interessen von Berichterstattern ein. Auf 
hochrangiger Ebene werden denkbare Skizzen 
für eine derartige Initiative diskutiert und iden-
tifiziert. Mit ihrem Engagement sammeln die 
Freien Berufe Zustimmung im politischen Raum 
und sind gern gesehene Ratgeber.

Januar 2016
Neue Bundesgeschäftsstelle  
für noch besser organisierten Service

Die Berufsverbände DPV und bdfj ziehen 
um – vom 1. Stockwerk in das Erdgeschoss. Die 
neuen Räumlichkeiten sind noch besser auf den 
Servicegedanken für die Mitglieder abgestimmt 
und eingerichtet. Alle Kontaktdaten bleiben be-
stehen. Die Mitarbeiter der Bundesgeschäfts-
stelle freuen sich auf den Besuch der Kollegen 
für einen Gedankenaustausch oder auch nur auf 
eine Tasse Kaffee.

November 2015
21. Press Exhibition in Teheran

Zwecks Vorbereitung von Pressereisen in 
den Iran reisen Vertreter von DPV und bdfj nach 
Teheran. Dabei besuchen sie die 21. Press Exhibi-
tion sowie Kollegen aus dem vorderasiatischen 
Staat und führen einen teils kritischen Dialog 
über die Lage vor Ort. Der Vorsitzende des Jour-
nalistenzentrum hält eine freie Rede vor Me-
dienstudenten und beantwortet anschließend 
die Fragen der angehenden Korrespondenten.

Oktober 2015
Storytelling to change the world

Können und dürfen Medienvertreter versu-
chen, über ihre journalistischen Werke die Welt zu 
„verbessern“? Erfahrene Experten diskutieren im 
Rahmen der von Media as Agents of World Bene-
fits (ivoh) veranstalteten Runde über die Möglich-
keiten derartiger Berichterstattung. Am Rande 
erörtern der Chairman des International Press In-
stitute (IPI) und der 2. Vorsitzende der deutschen 
Sektion von IPI, gleichzeitig Vorstandsmitglied 
des Journalistenzentrum Deutschland, die Lage 
der renommierten Pressefreiheitsorganisation 
und besprechen weitere Maßnahmen zur Unter-
stützung der Meinungsfreiheit.

Teilnahme am Film Festival
Vertreter des Journalistenzentrum beteiligen 

sich am diesjährigen Film Festival. Das Film Festi-
val soll Filmemacher inspirieren und die Arbeit an 
kreativen und einmaligen Werken unterstützen. 
Der Fokus der Arbeit der Journalistenverbände 
liegt auf dokumentarischen Produktionen.

Seminar „Existenzgründung  
für Journalisten“

Eine Gruppe Medienschaffender trifft sich in 
den Seminarräumen des Journalistenzentrum 
Deutschland zum Workshop „Existenzgrün-
dung für Journalisten“ mit Walther Bruckschen, 
einem Existenzgründungsberater der Berufsver-
bände DPV und bdfj. In dem eintägigen Seminar 
erfahren die Teilnehmer, wie sie sich auf die ein-
zelnen Phasen der Selbstständigkeit vorbereiten 
können. Auf der Agenda stehen Themen wie die 
Ermittlung der Gründerpersönlichkeit, Zielgrup-
pen- und Wettbewerbsanalyse, Businessplan, Fi-
nanzierung und Marketing. 
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Treffen mit Botschaftern
Vertreter von DPV und bdfj treffen sich in 

der Hauptstadt mit verschiedenen Botschaftern, 
um die Organisation zukünftiger Pressereisen 
vorzubereiten. Durch die außergewöhnlichen 
Exkursionen erhalten Berichterstatter einen gu-
ten Einblick in die tatsächlichen Geschehnisse ei-
nes Landes und können Erfahrungen aus erster 
Hand publizieren.

Zusammenarbeit mit Redaktion  
Berliner Journalisten

Die Redaktion des Verlages Berliner Journa-
listen und das Journalistenzentrum Deutschland 
beraten sich über eine weitere Zusammenarbeit, 
um den Journalisten auch in Zukunft eine Viel-
falt an berufsbezogenen Informationen zukom-
men zu lassen.

Aktuelle Hinweise zum Engagement des 
Journalistenzentrum Deutschland finden  
Sie unter www.berufsvertretung.de
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Sie sind Journalist?

Profitieren Sie von hervorragendem Service, Fachinformationen, 
qualifizierter Beratung, Presseausweis, wirksamem Engagement, 
Medienversorgung und zahlreichen weiteren Leistungen. 

Die Journalistenverbände informieren Sie gerne:

Journalistenzentrum 

Deutschland

Stresemannstr. 375

D-22761 Hamburg

Tel. 040 / 8 99 77 99

info@journalistenverbaende.de
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